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Theodor Tapla, 
o. ö. Professor an der k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien. 

Am 20. Februar 19 1 3  ist zu Kienberg in Niederösterreich der o. ö. Pro
fessor der darstellenden Geometrie und niederen Geodäsie an der k. k. Hoch
schule für Bodeukultur in Wien Theodor Ta p 1 a im 60. Lebensjahre einem lang
wierigen und schweren Leiden erlegen. 

Mit ihm hat die genannte Hochschule, an welcher Professor Ta p l a 38 Jahre 
hindurch wirkte, einen ihrer 1lltesten und besten Lehrer, die Wissenschaft, die 
er vertrat, einen tatkräftigen Förderer verloren. Ihn beweint seine Familie, der 
er in opferwilliger Liebe zugetan war, um ihn trauern seine Kollegen und Freunde, 
für die sein Herz so warm und ohne Arg empfunden, und Tausende seiner Hörer, 
die jetzigen und jene, ,reiche draußen im Leben stehen, gedenken in Verehrung 
und Dankbarkeit ihres ehemaligen Lehrers und Meisters. 

Theodor T a p la wurde im Jahre 1853 zu Skotschau in Österreichisch
Schlesien als der Sohn eines Staatsbeamten geboren. Er besuchte die Troppauer 
Oberrealschule und legte an derselben im Jahre 1870 die Maturitätsprüfung mit 
�uszeichnung ab. Im gleichen Jahre bezog er die k. k. technische Hochschule 
m Wien als Hörer der Abteilung für Straßen-, Wasser- und Eisenbahnbau, welche 
er in· dem normierten Zeitraume von fünf Jahren absolvierte. Seine Lieblings
fächer waren schon zu dieser Zeit die darstellende Geometrie und die Geodäsie. 

T a  p 1 a war ein außerordentlich begabter Zeichner und gewandter Kon
strukte�r, seine Leistungen auf diesem Gebiete waren von bewunderungswürdiger 
Präzision und Klarheit. Dieser Umstand mag wohl auch den damaligen Vertreter 
der darstellenden Geometrie an der Wiener Technik, Professor Dr. Rudolf 
St a u d i g  1, bewogen haben, an Ta p 1 a, der damals im zweiten Jahre seiner 
Hochschulstudien stand, mit dem Ersuchen heranzutreten, sofort sein Assistent  
zu werden. Ta p 1 a zog es jedoch vor, seine Studien programmäßig fortzusetzen 
und zu beenden. 



106 

Im Jahre 1875 'rnrde Theodor Ta p 1 a zum Assistenten der Lehrkanzel für 
Llarstcllende Geometrie und Geodäsie an der Hochschule für Bodenkultur in Wien 
ernannt, deren forstwirtschaftliche Abteilung nach der mit allerhöchster Ent
schließuncr vom 30. �fai 18i 5 erfolcrten Auflassun!r der Forstakademie in Maria-b b " 

brunn am 12. Oktober 1875 eröffnet worden war. 
Die Kriegsereignisse des Jahres 1878 führten Ta p 1 a nach Bosnien und 

der Herzegowina, woselbst er den Okkupationsfeldzug als Leutnant d. Res. mit
machte. In seinem Militärverh�iltnisse rückte Ta p 1 a bis zum Hauptmann I. Kl. 
in der Reserve vor. 

Im Jahre 188 l habilitierte sich Ta p 1 a an der Hochschule für Bodenkultur 
für das Gesamtgebiet der angewandten Geometrie und wurde noch in demselben 
Jahre zum Honorar-Dozenten ernannt, in welcher Eigenschaft er die darstellende 
Geometrie sowie die Elemente des Feldmessens zu lehren und die Übungen im 
Plan- und Terrainzeichnen zu leiten hatte. 

Im Jahre 1886 wurde Ta p 1 a zum außerordentlichen Professor ernannt, 
nachdem ihm bereits im Jahre 1884 der Titel eines solchen verliehen worden 
war. Vom Jahre 189 l an hatte er außer den eigenen Lehrverpflichtungen noch 
die teilweise Supplierung (höhere Geodäsie und die zur niederen Geodäsie ge
hörigen Rechnungs- und Konstruktionsübungen) des zum Reichsrats-Abgeordneten 
gewählten Professors Josef Sc h 1 e s  i n  g e r  zu besorgen und an den vierwöchent
lichen Vermessungsübungen der kulturtechnischen Abteilung teilzunehmen. 

Im Jahre 189 l wurde Ta p 1 a zum ordentlichen Professor ernann t. Er war 
überdies Mitglied der Staatsprüfungskommission für das forstliche und kultur
technische Studium, für Lehramtskandidaten land- und forstwirtschaftlicher Mittel
schulen und am Kurse zur Heranbildung von Geometern an der k. k. technischen 
Hochschule in Wien. Ta p 1 a wirkte überdies durch eine lange Reihe von Jahren 
als Dozent für darstellende Geometrie am Technologischen Gewerbemuseum und 
an der Akademie für Brauindustrie in Wien. 

Professor Ta p l a, welcher durch seine umfangreiche Lehrverpflichtung an 
der Hochschule für Bodenkultur und durch seine anderweitige Tätigkeit in außer
ordentlicher Weise in Anspruch genommen war, hat die nachstehend verzeich
neten Werke publiziert: 

l. Leitfaden für den Unterricht im geometrischen und projektiven Zeich-
nen (im Auftrage des Ministeriums für Kultus und Unterricht). 

2. Geodätische Berechnu·ngen und Konstruktionen . 
3. Die Meßtisch-Praxis. 
4. Vademekum der ·darstellenden Geometrie. 
S. Grundzüge der niederen Geodäsie in vier Teilen: 

L. Methoden und Dispositionen (Dispositionslehre). 
II. Instrumentenkunde. 

III. Kartierurig. 
IV. Venvertung geodätischer Aufnahmen. 

In letzter Zeit beschäftigte sich Professor T a  p 1 a eingehend mit Problemen 
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uer Ausgleichungsrechnung. Leider war es ihm nicht gegi:i1111t, diese Arbeiten 
zum Abschlusse zu bring-en. 

Zu früh, allzu früh hat hier der unerbittliche Tod einem schaffensfrohen 
und erfolgreichen Leben ein Ende gesetzt. Noch bis vor ein und einem halben 
Jahre erfreute sich Professor T a  p l a ungestörter Gesundheit. Da beschlich deri 
Rüstigen ein tückisches Leiden, dem auch die Kunst der Ärzte nicht gewachsen 
war. Sichtlich leidend kam er seinen Lehrverpflichtungen bis zu den Weihnachts
ferien des vergangenen Jahres nach und gedachte seine Vorlesungen anfangs 
Jänner· wieder autnehmen zu können. Doch es sollte anders kommen. 

Mitte Februar, als Professor T a  p 1 a sein Ende herannahen fühlte, begab 
er sich zur Familie seiner in Kienberg wohnenden Tochter. Umgeben ,von der 
herrlichen Bergeswelt des lieblichen Erlauftales, in der er sich in mehrjährigem 
Ferienaufenthalte so wohl gefühlt hatte, erlöste ihn der Tod von seinem qual
vollen Leiden. 

Sonntag den 23. Februar 19 1 3  wurde Professor T a  p 1 a's Leiche zur letzten 
Ruhe gebettet. Ein klarer, sonniger Himmel blaute über den Bergen. Vom Trauer
hause in Kienberg bewegte sich in langen Reihen zu Wagen und zu Fuß der 
Trauerzug di·e Landstraße entlang zur Kirche in Gaming und von' dort zum nahen 
Ortsfriedhofe. Seine Familie, seine Kollegen und Freunde und seine Hörer ge
leiteten den Toten zu Grabe und seitab auf den Wegen und1 Hängen standen 
die Bewohner des Tales in stummer Trauer. 

Am offenen Grabe sprachen der Rektor der Hochschule . für Bodenkultur, 
der Direktor der Akademie für Brauindustrie, ein Vertreter des· Technologischen 
Gewerbemuseums und ein Hörer der Hochschule tiefempfundene Worte der Trauer 
und des Abschieds. 

Und ehe noch die scheidende Sonne die Gipfel der Berge gerötet und der 
Dämmerung Schatten sich zutal gesenkt, schloß sich .die Erde über einem edlen 
und wahrhaft guten Menschen. 

. Doch ob er gleich fernab dem hastenden Treiben der Welt in stiller Wald-
einsamkeit seinen letzten, langen Schlummer hält, er ist nicht vergessen. Sein 
Andenken wirkt und wird leben in allen, die ihn kannten. J�ltgd. 

Ein Theodolit von historischem W.erte. 
Von Prof. Dr. t+. 'Löschner In Brünn. 

In der Sammlu110' der O'eodätischen Lehrkanzel an der Deutschen Franz J b b osef-Technischen Hochschule in Brünn befindet sich ein Reichenbach'scher zwölf-
zölliger Theodolit, der ein gr{ißeres Interesse verdient, weil ein fast gleichartig 
gebauter Reichenbach'scher zwölfzölliger Theodolit mit geradem Fernrohr von Karl Friedrich G a u ß  bei seinen Messungen zur hannoverschen Triangulation in 
den Jahren 1822 und 1823 verwendet worden ist. Das Gauß'sche Instrument ist gegenwärtig im geophysikalischen Institut der Universität Göttingen unterge-
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bracht. Eine Beschreibung und Abbildung· desselben hat vor wenigen Jahren 
·rr�fessor Dr. Leop.· Am b r o n n veröffe11tlicht:') 

Das Brünner Instrument wird in einem alten Instrumentenverzeichnis der 
genannten Lehrkanzel unter Nr. l wie folgt gekennzeichnet: «Ein· Reichenbach

scher Repetitions-Theodolit von 12" Durchmesser aus der Werkstätte des k. k. 

polytechnischen Institutes in Wien, mit Nr. 3 bezeichnet ; die Kreiseintheilting 
auf Silber, mit z w e i Vertikalkreisen. Der eine 6 zöllig, durch zwei Nonien auf 
l O" abzulesen, mit geradem Fernr.ohr; der andere 12 zöllig, durch zwei Nonius 
auf 4" abzulesen, mit gebrochenem Fernrohr. Endlich ein Versicherungsrohr. Alles 
.in drei Kassetten, wovon zwei mit Lederfutteralen. Hiezu ein 3 zölliges Brett 
·yon hartem Holz zum Aufstellen auf das Fensterparapett . . . . 740 ft.> 

Ft'g. I, 

Auf dem Nonienträger des zwölfzölligen Vertikalkr�ises befindet sich die 
Inschiift: cK .. k„ polytechn. Institut in Wien. Chr. & G. Starke.» Das Versiehe-

"') Zeitschrift für Vermessungswesen. 1900. S. 177. · 
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rungsfernrohr, das in den Abbildu�gen nicht zu sehen ist, zeigt. die Inschrift: 
« Utzschneider u. Fraunhofer in München». Auf. (ieni eichenen Brette sind 3 Unter
lagsscheiben von gleicher Form wie beim G<;iuß'schen .Jnstrument und von 6'8. cm 
Durchmesser mit je, 3 Sc�räubcben .befestigt. 

- · · 
. 

Ich bemerke, daß Georg-Re i c � � n b a c_h (geboren 1772 zu _Durlach in 
Baden, von 1796 dauernd in Miinch.en) .im Jahre 1818 oder 1819 eine' Kreisteil
maschine für das polytechnische Institut in Wien hergestellt und dortselbst. e1�e 
mechanische Werkstätte eingeric?tet ha t, 

---

Fig. 2. 1 
1 

·1 
1 

Schon um das Jahr 1804 hatte sich Reichenbach mit dem ve��Ögenden 
Geschäftsmanne Joseph v�n· U t z s c h n e i d e  r verbunden und beide nahmen im 
Jahre 1807 den talentierten Joseph Frau nhofer als Optiker auf. Im Jahre 1809 
Wurde in Benedictbeuern eine besondere optische Anstalt gegründet und die 
Leitung Fraunhofer übertragen. Die mechanische Werkstätte verblieb in Munchen. 

Die Figuren 1 und 2 zeigen das Sriinner Instrument mit den vers<;hiedenen 
Fernrohr- und Vertikalkreis-Einrichtungen. (Die scharfen Aufnahmen verdanke ich 
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dem Hochschulassistenten Otto 0 n d r a.) Ein Vergleich der Fig. l mit der von 
Prof. Ambronn gebrachten Abbildung des Gauß'schen Instrumentes zeigt  deutlich 
die Verwandtschaft beider Instrumente. 

Auf einem Dreifuß, dessen von der vertikalen Hauptachse 17·3 cm ab
stehende Stellschrauben Köpfe von 6 cm Durchmesser haben, ruht die messingene 
Zentralbüchse, w�lche den bronzenen Ümbus-Drehzapfen mit dem stählernen 
Alhidaden-Drehzapfen aufnimmt. Beide Zapfen sind oben und unten konisch, in 
der .Mitte zylindrisch geformt. Der Limbuszapfen wird unten durch drei an die 
untere Fläche des Dreifußes festgeschraubte .Messingfedern /1 (Fig.- 5), der Al
hidadenzapfen durch eine dreiarmige Stahlfederung /2 gestützt. Limbuskreis und 
Alhidadenkreis sind durchbrochen gebaut und besitzen je 8 starke Speich en vom 
.Querschnitt hoher Trapeze. Beim Limbus ist die breitere Paral lelseite dieser 
Trapeze oben, bei der Alhidade hingegen unten. 

Die Teilung des Limbus, der die Inschritten « K. k. polytechnisches Institut 
in Wien• und «Andreas Jaworski» trägt, ist auf einem ebenen Silberstreifen von 
160· 5 mm*) (bei Gauß= 158 mm) innerem Halbmesser eingerissen. Dieser Silber
streifen bildet den inneren Abschluß eines erhöhten Randstreifens des Limbus
kreises. Die Teilung läuft bis zum inneren Rand des Silberstreifens und liegt 
mit den Teilungen der vier Nonien des Alhidadenkreises· in gleicher Ebene. Die 
Teilflächen sind von Silber, «weil Messing keine so feine Theilung vertragen 
würde•. «Messing und Silber haben auch beynahe gltiche Veränderung bey 

I'ig. 4. 
*) Gemessen mit Stangenzirkel und Traosversalmaßstab. 

' 
' 1 

I 
, I 

, 
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Wärme und Kälte>.•) Der Limbus _ist, wie beim Gauß'schen Instr�m�nt, von 5 
zu 5 Minuten geteilt (Fig. 3), und di.e 4 �oni�n geben die direkte Ablesung YO!l 
4 zu 4 Sekunden (74 Teilintervalle des Limbus sind (!.m l\{oni'1S in 75 Teile 
geteilt.) Zur leichteren Ablesung an den Nonien .sind 2 dia�etrale, u� die 

.
Steh

achse des Instrumentes drehbare L_upen angebracht. Die Hemmung des Limbus
kreises erfolgt durch eine Klemmschraube K (Fig. 4), mittelst qerer der Limbus
kreis zwischen 2 Bremsbacken (b) gepreßt wird, die durch eine Feinstellschraube 
F mit einem messingen�n Horizontalarm A in Verbindung stehen. Dieser Arm 
A geht in der aus den Fig._ 4 und 5 ersichtlichen Art· in einen abwärts gerich
teten, starken Bügel B1 über, der mittelst eines Gegenbügels B. und zweier 

fiig. 5. 

Schrauben s1, s2 an die Instrumentenbüchse B festgehalten wird. Bei dieser Ein
richtung Reichenbachs mußte naturgemäß nicht nur die Klemme R, sondern auch 
das Schraubenpaar s1, s2 fest angezogen sein, um ein Mitschlepp�n des Li.mbus 
bei der Win.kelmessung zu verhindern. Um eine während der Winkelmessung 
etwa autgetretene Verdrehung des Limbus konstatieren zu können, .bn1.chte 
Reichenbach am Dreifuß ein «Sicherheitsrohr> an.**) Gauß hat nun - wie: leicht 
erklärlich - an der geschilderten Art der Hemmung des Limb�skreises Unsicher_
h�iten gefunden„*) und sich deshalb gegen das Verdrehen des Armes A .durch 
ei�e feste Verbindung desselben mit dem Dreifuß des Instrumentes gesichert. 
(�1ehe Ambronns Figur.) Unter einem ließ .Gauß das Sicherheitsr:ohr ganz. besei
tigen. Nach Ambronn war dieses gegenwärtig nicht mehr vorhandene Sicherheits-

----
*) Aus Reichenbachs Bericht. Siehe R e p so 1 d: 

Werkzeuge. Leipzig J 908. S. 95. 
**)Vergl. Re·psold, Leipzig 1908, Fig 138. 
*"** . )�Repsold, Leipzir 1908. S. 100. 

.. . 
Zur Geschichte der astronomischen Meß-
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rohr (Versicherungsfernrohr) an der Büchse besonders klemmbar angebracht ge
wesen. Dem Brünner Instrument ist das Sicherheitsrohr in Form eines mit einer 
einseitigen Drehachse versehenen, 45 cm langen Fernrohres wohl beigegeben, es 
fehlt aber jede Einrichtung für die Aufnahme der Achse des Fernrohres. 

,-··. ' '  
. ' 
' . 
. : ' . 

Fig. 6. 

1 ' ' 

r·: ; ; 

Die Träger der Fernrohrachsenlager 
sind auf entsprechend breiten Bögen des 
Alhidadenkreises von oben (bei Gauß 
von unten) aufgeschraubt. Das eine der 

Fernrohrachsenlager ist mittelst zweier 

Zug- und zweier Druckschrauben (Fig. 6) 
nach der Höhe korrigierbar. 

Die Hemmung der Kippbewegung 
des Fernrohres geschieht beim 6 zölligen 
Höhenkreis (Fig. 1) am Außenrande die
ses Kreises, beim 12 zölligen Höhenkreis 
(Fig. 2) - wie beim Gauß'schen Instru· 
mente - durch eine auf die Fernrohr
achse wirkende Klemmschraube. 

Um den Alhidadenkreis durch das 
Gewicht der Fernrohrlagerträger und der 
darüber aufgesetzten Fernrohreinrichtung 
nicht an 2 einzelnen, wenn auch diame
tralen Stellen zu überlasten, wird dieses 
Gewicht, oder wenigstens ein großer 

Teil desselben, vermittelst einer messingenen, in der .Mitte 2·6, an den Enden 
l ·5 cm breiten, gleichmäßig 2·5 1mn hohen Lamelle L (Fig. 7) von der Basis
mitte der beiden Lagerträger aus auf die stählerne Alhidadenachse übertragen. 
Beim Gauß'schen Instrument ist diese Lamelle aus Stahl. 

· Beim 6 zölligen Höhenkreis besitzen die ·2 Nonien eine Angabe von 1 O'', 
beim 1 2  zölligen Höhenkreis ist die Einteilung gleich jener des Horizontalkreises 
und die 2 Nonien haben eine Angabe von 4". 

Zur Horizonticrung des Instrumentes dient beim geraden Fernrohr (mit dem 
6 zölligen Höhenkreis) eine auf die Achszapfen aufsetz bare, mit 9· 5 cm hohen 
Füßen versehene Reiterlibelle :von 4·8'' Angabe (97· j m Krümmungshalbmesser), 
beim gebrochenen Fernrohr (mit dem 12 zölligen Höhenkreis) eine gleichfalls 
auf die Achszapfen aufsetzbare, jedoch mit nur 5 cm hohen Füßen ausgestattete 
Reiterlibelle von 3·2" Angabe ( 143'9 m Krümmungshalbmesser). 

. 

Der 6 zöllige Höhenkreis besitzt keine Versicherungslibelle, \yogegcn der 
12 zöllige Höhenkreis eine abnehmbare Versicherungslibelle mit 3 cm hohen Füßen 
und 3·7" Angabe (125·3 m Krümmungshalbmesser) über 2 mit dem Nonienträger 
fest verbundene horizontale Stahlzapfen aufsetzen läßt. 

Das Instrument wird durch Ausstellung im neu errichteten technischen 
.Museum für Industrie und Gewerbe in Wien größeren Kreisen zugänglich 'ge-
macht werden. 
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Anmerkung. Ger n hat die Redaktion den vorstehenden Arlikel aufgenommen ; sind doch die 
Werke, in welchen Re iche 11 b ac h sehe Instrumentlypen beschrieben werden, der Allgemeinheit schwer 
zugänglich und hat die jetzige Ueneration zweifellos Interesse, diese Instrumente kennen zu lernen. 

Einige llemerkungen jedoch mögen hier Platz finden. 

N.1chbildungen Re ich e n  h a c l1'scher Theodoli te und Univers:d-Instrumente, welche aus der 1�1·rha1>isi:hen Werkstätte drs k. k. polytechnischen Institutes in Wien hervorgt gangen sind,
· 

gehören 
n1i·ht zu dei1 Seltenheiten und finden sich auch in den älteren geod:itischen Werken heschriehen. Die 
i.:co.t;i1ischen Lct.rkanzein der Techn. Hochschule in Wien, das k u. k. Milirärgeographis'che Institut 
ct;lsefhst' U<W Vt!rfugen üher so lche In�trumcnte u�d bd der Trfangulierung Bos11iens ,und der llerze
gowina kamen adaplierte mit Ablesemikroskopen ausgestattete größere Instrumente nach System R • . . . 

e ichen h ach zur Verw.endung. · . 
· 

. 0 r i g i n  a f. Re ich e 0 h a c lt sehe Theodolite sind aber heute wohl selten und besitzen unstreitig 
historischen Wert. Unseres Wissens befinden sich im [nstrumentdepot des Li t h o g r a p h i s c h e' n 10 s t i tute s der k. k. Generaldirektion des Grundstcuerkataste1 s in Wien zwei solche Instrumente, 
Welche neben andern historisch interessanten geodätischen Apparaten in Bälde zar Veröffentlichung 
gefangen sollen. , 

Von historischen Daten führen wir zur Orientierung an: die mechanische Werkstätte des k. k. 
polytechnischen lnstil�tes in Wien wurde t 818 gegründt>t ; Er t el war ihr erster Leiter

'
; 1820 ·wurde 

die Kreisteilmaschine von Re i c h e n b a c h der Werkstätte übergeben ; 1821 ·übernahm Andreas 

Ja vors k i die Lei1uug der Werkstätte; karze Zeit darnach folgte ihm Ch. S tarke; von 1854 bis 
zu dem im Jahre 1865 erfolgten Tode des Ch. St a rk e  standen Vater _und Sohn,. Chr. und G: � t ark e, an der Spitze der Werkstätte, welche im Jahre 1866 Starke & K a m me rer übernahmen; 
un Jahre 187 3 erwarben sie das i:-esamte Inventar und gründeten im eigenen Hause die Firma 
Stark e & Kammerer. 
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Seit Fraunhofer in die Fi-m;1 Utzs ch neidcr. rr�p. Rrichcnbach und Utzschnci· 
d c r eintrat, war es ühlich. daß die optis c hen lnstrumentbestandteile die Inschrift erhielten: 

•Utz s cbnei d e r  u Fr a u n h ofe r i n  M ü n c h e n>. 

ßei Kenntnis dieser Daten kann es wohl nicht gar zu schwer fallen, aus "Inschriften auf In

strumenten und ihren Teilen einen Rückschluß auf die Entstehungszeit zu machen. Es würde aber 

zu weit führen, die charakteristischen Merkmale zu besprechen, welche einen 0 r i g i n a l ·Re ich e n

b a c h  von einem Erz e ugn i s  d e r We r kstät t e  de s k. k. polyt e c h n i schen ln st i t ut e s  
unterscheiden. 

Allem Anscheine nach stammt der beschriebene ß 1 ü n n e r Theo d o 1 i t aus der zweiten 

Hfllfte des 19. Jahrhundertes, ist also kein 0r i g ina1- Re ich e nbach. D. 

Behandlu ng öffentlicher Wasserläufe, Straßen u nd 
Wege im Eisenbahnbuche. 

Von Orestes Ritter von Bischoff, Obergeometer der k. k. Staatsbahn-Direktion Wien 

Bei der. Neuanlage von Eisenbahnen werden vom Bahnkörper zahlreiche 
öffentliche Wasserläufe, Straßen und Wege gekreuzt. Die rechtliche und mappen
mäßige Behandlung der sich daraus ergebenden Kreuzungsflächen ist keine ein
heitliche. 

Die Eisenbahnunternehmung ist verpflichtet, die von der Bahn gekreuzten 
öffentlichen fließenden Gewässer, Straßen und Wege aufrecht zu erhalten, was 
aber nicht die Einhaltung der ursprünglichen Richtungsverhältnisse bedingt, denn 
die Eisenbahnunternehmung wird bestrebt sein, im Interesse der Sicherheit des 
eigenen Betriebes, sowie auch des Verkehres auf den gekreuzten Kommunikationen, 
letztere tunlichst senkrecht auf die Bahnachse zu überführen. 

Die infolge dieser Umlegungen nicht mehr ihrem früheren Zwecke dienenden 
und innerhalb der Bahngrenzen gelegenen Teilfüichen des öffentlichen Gutes sind 
von der Unternehmung dauernd zu erwerben, wogegen die Flächen des umge
legt wiederhergestellten Gutes der Verwaltung desselben zur Erhaltung zu über
geben sind. (Eisenbahn-Konzessionsgesetz, § 1 0/c.) 

Die nachfolgende Abhandlung setzt den Bahnbau als soeben vollendet 
voraus und befaßt sich daher mit der eisenbahnbücherlichen Behandlung der 
cndgiltig wiederhergestellten öffentlichen Wasserniufe und Kommunikationen. 

1. V o r e r s t  w ä r e  f e s t z u s t e l l e n, ob b e i  Kr e u z u n g e n  d e m  öffcn t-

1 i c h  e n G u t e  o d e r d e r  E is c n b a h n d e r  Vor r a n g  z u k o m mt, 

d. h. ob die Kreuzungsfläche öffentliches Gut oder Bahneigentum ist. 

Die Verordnung desjustizministeriums vom 3 1 .Mai 1874, R.-G.-BI. Nr. 87, 
bestimmt im § 7, Absatz 2, daß «das ganze in einer Katastralgemeinde liegende 
Bahnterritorium nur eine Grundparzelle zu bilden hat. Die in dieser Weise ge· 
bildete Parzelle sei mit der auf die letzte Katastralparzellenzahl zun�ichst fol
genden Zahl zu bezeichnen., 
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Die wörtliche Erlüllung dieser Forderung ist zumeist undurchführbar, weil 
schon durch Tunnels und durch das Einspringen anderer Katastralgemeinden in das 
Planbild einer Katastralgemeinde, innerhalb dieser mehrere voneinander räumlich 
getrennte Eisenbahngrundparzellen entstehen, von denen jeder eine besondere 
Katastralzahl zukommt. 

Wohl aber hat diese Verordnung Veranlassung gegeben, daß in den Eisen
bahnbüchern zahlreicher Eisenbahnlinien alle den Bahnkörper kreuzenden öffent
lichen Wasserläufe, Straßen und Wege unterbrochen worden sind. In einigen 
Eisenbahnbüchern„) i�t die l\.ontinuität des öffentlichen Gutes nicht einmal durch 
eine die Bahn belastende Servitut im Lastenblatte lI. Abt. sichergestellt. 

Allmählich dringt jedoch die Anschauung durch, daß dem öffentlichen Gute 
gegenüber der Eisenbahn tler Vorrang zukommt. Das ist naheliegend, denn das 
öffentliche Gut ist Eigentum der Allgemeinheit, indes die Eisenbahnen nur im 
allerdings bevorrechteten Privatbesitze stehen und selbst wenn deren Besitzer 
der Staat ist, gehören sie zu dessem Vermögen, nicht aber zum öffentlichen Gute. 

Diese Unterscheidung hält der Staat aufrecht. So sind beispielsweise öffent
liche Gew�isser, Straßen und Wege steuerfrei, indessen das Eisenbahnterritorium, 
auch jenes der Staatsbahnen, als Parifikationsland der Grundsteuer unterliegt. 
Ferner können auf das Eisenbahneigentum Hypothekarrechte erworben, es kann 
sequestriert und auch zum Zwecke der Exekution gerichtlich veräußert werden. 
Das öffentliche Gut dagegen ist ein für das Pfandrecht untaugliches Objekt, es 
steht außerhalb des Realitäten-Verkehres und besitzt deshalb im Grundbuche 
keine Einlage. Eine Bahn kann aber auch gänzlich außer Betrieb gesetzt, auf
gelassen werden, wodurch die Eisenbahngrundparzellen zu gewöhnlichen Grund
parzellen werden. 

Im Falle der Auflassung einer Bahnlinie wird es nun in jenen Fällen, wo 
das öffentliche Gut vom Bahnkörper unterbrochen \rnr, umständlicher Amtshand
lungen bedürfen, um die Parzellen des öffentlichen Gutes wieder zusammen
h:ingend selbständig zu machen, ganz besonders dort, wo die Kontinuität des
selben nicht wenigstens durch eine Servitut gesichert ist. 

B e i  d e r  Anl aO'e n e u e r  Ei s e n b a h n b ü c h e r  sollte mithin aus recht-
1· b 
ichen und praktischen Gründen dem öffentlichen Gute gegeniiber dem Eisen-

bahngrundbesitze der Vorrang grundsntzlich eingeräumt werden. Die Parzellen 
der öffentlichen Wasserliiufe, Straßen und Wege sollten unbedingt ohne Unter
brechung das Bahnterritorium queren, wogegen die Eisenbahngrundparzelle so 
oft zu unterteilen wiire, als sie von solchen öffentlichen .Gütern durchschnitten wirtl. 

Dieser Forderung der Praxis kommen der justizministerialerlaß vom 20. Ok
tober 1895, z. 22.004 (j.-M.-V.-Bl. XXI. St.1 v. J. 1895) und in dessen Verfol
gung der Finanzministerialerlaß vom 22. April 1898, Z. 14.231 (J.-M.-V.-Bl. X. 

t., v. ]. 1898) sehr nahe. 
Der Justizministerialerlaß beschränkte sich allerdings auf die begrenzte Be

antwortung der konkreten Anfrage der Statthalterei für Böhmen, ob die Kreu-
--

*) Zum Beispiel Linie Wien-Prag (Franz Josefs-Bahn). 
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zungsfläche bei einer Bahn- und Straßenkreuzung ,,im Niveau" von der Bahn
verwaltung erworben werden müsse, oder öffentliches Gut zu bleiben habe und • 
entschied für letzteres. 

Der Finanzministerialerlaß geht schon etwas weiter und nennt außer Straßen 
auch öffentliche „Wege". 

Und was für. Straßen und Wege gilt, muß naturnotwendig in erhöhtem 
.Maße auch für öffentliche Wasserläufe Geltung besitzen. 

Beide Erlässe beschränken sich in der konkreten Beantwortung auf die 
Niveaukreuzung und den Fall, daß die Kreuzungsfiäche von der Eisenbahnver
waltung nicht erworben worden ist. Das ist für die Praxis unzureichend, gibt zu 
Meinungsverschiedenheiten und überflüssigen zeitraubenden Tüfteleien Anlaß. 

Ist der Vorrang des öffentlichen Gutes gegen.über dem Eisenbahngrund
besitze grundsätzlich anerkann-t, so ist es für die eisenbahnbücherliche Durch
führung gleichgiltig, mittels welcher bautechnischen Vorkehrungen die Eisen
bahn das öffentliche Gut kreuzt, ob es zu diesem Zwecke nur einer Belegung 
c}er Kommunikation mit Schienen bedarf (Niveaukreuzung), ob die Bahn das 
öffentliche Gut auf einer Überwölbung oder Eisenbahnbrücke übersetzt (Über
fahrt), oder schließlich ob die Bahnunternehmung die Kommunikation unterhöhlte 
und den Zusammenhang der letzteren durch eine Straßen-(Weg-)Brücke wieder
herstellt. (Unterfahrt.) 

Ein Bedenken könnte nur vom fiskalischen Standpunkte und nur in 
jenem Falle bestehen, in welchem die Kontinuität der öffentlichen Kommunikation 
mittels einer im Luftraume oberhalb der Geleise erbauten Brücke hergestellt 
worden ist, weil der Grundsteuerb.taster nur Bestandteile der Erdoberfläche zum 
Gegenstande haben soll. Es würde also diese Kreuzungsfläche, als öffent
liches Gut, der Besteuerung entzogen werden. Nun ist aber der Fall der Über -
führung einer öffentlichen Kommunikation über eine Bahn mittels Brücke ein 
selcener und würde der nicht nennenswerte Ausfall an Steuern auch nur dann 
eintreten, wenn die Kommunikation umgelegt worden ist und daher an. einer 
anderen Stelle als ursprünglich , die Bahntrasse übersetzt. Bei einer Auflassung 
der Bahnlinie müßte die Kreuzungsffäche sowieso steuerfreies öffentliches Gut 
werden . 

. Vom rechtlichen Gesichtspunkte aus kann aber eine Einwendung nicht er
hoben werden, denn die Straßen-(Weg-)Brücke ist im vorliegenden Falle ein auf 
die Dauer des Bestandes cf er. Bahn über dem der Straße (dem Wege) zugehörigen 
G:runde errichtetes Provisorium. Durch dieses Provisorium entstehen an der 
Kreuzungsfiäche ebensowenig zwei übereinander gelegene Grundbesitze, als dies 
bei einem Eisenbahntunnel der Fall ist. Und der Bestand uud der Betrieb der 
Eisenbahn ist durch die Unterfahrtservitut vollkommen gesichert. 

Die prinzipielle Vorrangstellung des öffentlichen Gutes gegenüber der Eisen
bahn findet auch in der mit dem Eisenbahnministerialerlasse vom Ja�re 1904, 
Z. 30.544 ausg-egebenen �Vorschrift für die Bestimmung der Einlösungsgrenzen» 
Ausdruck, deren § 1 /d lautet: 

c Bei Überfahrten, Unterfahrten und Niveaukreuzungen mit zum öffentlichen 
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Gute gehörigen Straßen, Wegen u n d  Wasserläufen ist led iglich <lie bezügl iche 
Serv i tu t  zu erwerben,  welche nur i m  Bestan dblatte, zwei te Abteilung, des Eise n 
bahnbuches ersich tlich zu machen ist, während d e r  m i t  der Servi tut belastete 
Parze l l entei l  im Verzeichnis des ö ffentlichen Gutes zu verbleiben hat. » · 

Diese aus der · Praxis geschöpfte Bestimmung' wird aber nicht allerorten 
anerkannt,  weil sie nicht  ordentlich kundgemacht sei . 

Die vorerwähnte Bestimmung des Eisenbahnministeriums sol l te bei der 
Neuanlage von Eisenbah n en unumstößlicher Grundsatz werden. 

B e  i b e r  e i t s i m  B e t r i e b e s t e h e  n d e n  E i s  e n b a h n e n ,  deren Eisen
bah n bu ch nicht dementsprechend angelegt· worden ist, ware .zur Vermeidung lang
wieriger Amtshan dlungen - im Sinne des Justi tzministerialerlasses, Z. 22.004, 
V. J. 1° 895 ,  Absatz 9 -- der j eweilig in Übung gewesene Vorgang auch bei 
nachträglichen Einlösungen (Stationserweiterung, Legung weiterer Gel eise auf der 
kurrenten Strecke) beizubehal ten. 

Die i n  d ie  E rbrei terung des ßahn terri toriums fal l en den Teilflächen des die 
Bahn kreuzenden öffent l ichen G utes sollen also auch wei terh i n  · von der Bahn
ver wa ltung dauernd erworben werden . Nu r dort, wo in Eisenbahnbücherri der 
rech tl iche Bestand der Konti n u i tiit öffentl icher Wasserläu fe,  Straßen · und Wege 
nicht  e inmal  durch eine Servitut gesichert erschein t, ist j ede passende Gelegen
hei t zu ergrei fen , um diese fehlenden Servitute nachtr1igl ich dem· Lastenb l atte 
11.  Abt. einzuverlei ben .  

Dagegen sol l ten be i  Umlegungen von öffe n tl ichen Kom munikat ionen u n d  
Wasserläu fen sowie bei der Neuanl age v o n  öffen tlichen Kommu nikation en , wel ch e 
e i n e  bereits verbücherte Eisenba h n l i n i e  kreuzen , d i e  Kreuzungsftächen durch d ie  
Verwaltung des  öffent l ichen Gu tes für d ieses von der Bah nverwaltung dauern d 
ern·orben u n d  dem öffent l ichen Gute · zugerech net werden. 

I I .  D i e  IJ a r s  t e 1 1  u n g, N u m e r i e r u n g  u n d  A u s  z e i c h  n u n  g d e r  S e  r v i 
t u t d e r  K r e u z u n g s f l ä c h e n  i n  d e r E i s e n b a h n b u c h  m a p p e. 
Dem Grundsatze e n t sprechend, won�ch bei K reuzungen dem öffe n t l ichen 

( ; u te der Vorrang zukommt, sind im Sinne des Finanzministerialerl asses; Z. 1 4.23 1 ,  
\'. ] . 1 88 3, d ie  l\:rcuzu ngsf üichen der öffe n t l i chen Wasserläu fe,  Straßen und Wege 
n i cht in J ie  E isen bahnparze l l e  e inzubezieh en , sondern ist letztere so oft u n terzu · 
tei len ,  als sie Yon öffen t l ichen Wasserläufen , Straßen und Wegen durchsch nitten 
wird ,  wogegen die  Numerierung di.eser · Jetzteren u nverändert zu verbleiben hat. 

Die Numerieru n g  der so entstandenen Eisenbahngrundparzellen h at n icht  

mi t  Bruchzahlen „ so n dern i�nerhalb jeder Katastralgemeinde m i t  fortlaufenden 
ganzen Zah l en zu e rfolgen , deren erste an die l e tz tverwendete Katastralparzell e n
zahl anschließt. (Erl. des k. k. Landesgerichtes. in  Graz, vom 1 2. D ezember 19 1 1 ,  
Z. j2, Eis.-B.) 

Die Kreuzungsflächen der Parzellen öffentlicher Wasserläufe, Straßen u n d  
Wege m i t  j ener d e r  Eisenbah n  sin d nach den Bestim mungen d_er Verordnung 

· des Justizministerium s  vom 3 1 .  Mai 1 8 74, § 12,  in der Mappe durch l ichtblaue 
Linien abzugrenzen u n d  durch in  lichtblauer Farbe geschriebene Bruchzahlen zu 
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bezeichnen .  Für d iese Bruchzahl en hat d ie Kataslral parzel l en zahl  d es öffentl ichen 
Gutes Jen /,äh ler  zu bi l den ,  die Nenn er si n d  von 1 angefangen in ari thmeti
sch er He ih enfolge zu bestimmen . 

Diese Num er ierung der  Servi tu tsflächen m i t Bruchzah len geschieht n icht 
gleichmäßig. Innerhal b einer Katastralgemeinde können sich zahlreiche lich tblau 
ausgeze i chnete ServitutsfHi.chen ergeben, welche teil s  den Gegenstand einer Ein
t ragu ng in <l as Bah nbestan dsblat t  II.  Ab t .  oder i n  das Lastenblat t  11 .  Abt bi lden .  
So zum Beispie l  Tunnelsen' i tute ,  Wasserleitungsservitute, Dienstb arkei tsrech te 
der N iveaukreuzung, Über- oder Unterfahrt  und andersei ts Servi tute für das 
Hindurchfließenlassen privater Wasserläufe, Servitute des Vieh triebes, des Geb
und Fahrrech tes, dann des Holzriesens im Gebirge usw. 

Bei der Anlage e in iger  Eisenbahnbücher wurde n un ,  im Hinb l i cke au f d i e  
l ich tblaue Numerierun g der Servi tu tsffächen mit Bruchzahlen ,  jede d iesbeziigl ich 
beriih rte Grun dparzel le als Einheit  betrach te t und weisen d ie zugehörigen Eisen
bahnbuchmappen fast lauter Bruchzahlen m i t  dem Nenner « l » auf. Nur in j en en 
Fäll en ,  wo e ine  u n d  dieselbe Grun dparzel le , wie beispielsweise ein Weg, m ehrmals . 
das Bahnterr i torium kreuzt ,  erscheinen blaue Bruchzah len mit  dem Nenner 2 ,  3 usw. 

Diese Art der Numerierung der Servitutsftächen ist u nprakt isch , macht den 
von der vorzi t ierten Justizministerialverordnung beabsich tigten Z weck, j ed e  Ser
vitutsfüiche kurz ansprechen zu können und  in der Eisenbahnbuchmappe rasch 
aufzufi n d e n ,  i l lusorisch. 

B a r t s c h•) geht schon wei ter, indem er bei der Bestimmung des Nenners 
der l ichtb lauen Bruchzah l  nicht bei j eder einzelnen Parzel le mit .: 1 » b eginnt ,  

sondern als  Einheit für die fortlaufend ari thmetische Bestimmung des Nenners d ie  
Kontinuität ein u n d  desselben Rechtsverhäl tnisses an nimmt . So sollen beispiels
weise <lie Katastralzahlen <ler von einem Tunnel unterfahrenen Parzel len i 1 1  den 
blauen Bruchzahlen fort laufen de Nenner von • 1 • angefangen erhal ten. Und die 
i n  derselben Katastralgemeinde mi t  e iner Servitut für die Stationswasserlei tung 
belasteten Parzellen sol len wieder Nenner von • 1 • beginnend erhalten u .  s .  f. 

Auch diese Anschauung fördert nicht h inlänglich die erwünsch te  Übersich t
l ichkeit beim Gebrauch e des Eisenbahnbuches. 13ei Gebirgsbah nen wird häufig 
der Fall eintre ten , daß eine ste i l  den Berg hinanführende öffentliche Wegparze l le  
den in l angen, engen Serpentinen aufsteigenden Bahnkörper mehrmals schneidet. 
Beim ersten Zusammentreffen· kann  der Weg die Bahn im Niveau kreuzen ,  beim 
zweiten hoch oberhalb der in  einem Tunnel fahrenden Bahn h inwegführen , beim 
dritten Zusammentreffen kreuzt er die Bahn auf e iner Brücke und beim vierten 
unterfährt der Weg den Bahnkörper. Alle diese vier Fäl le  bedingen ein anderes 
Rech tsverhäl tnis u n d  könnten daher die räumlich voneinande_r getrennten , viel 
leicht auch auf verschiedenen Mappenblättern erscheinenden vier Servitutsftächen 
einer Wegparzelle blaue Bruchzahlen mit dem gle ichen Zähler (Katastralzahl  des 
öffentlichen Weges) und j edesmal mit dem Nenner • l » au fweisen, was zu Irrung-en 
Anlaß geben müßte.  

*) D r. Hein rich ß a r t s c h :  « OaR österr. allgemeine Grundlluchsgeset7.>, I V .  Aufl , Sei le  722 
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Die einzige, dem Zwecke voll entsprech ende blaue Num erierung der Serv i tu ts
ftächen ist m i th i n  jene, wo jeder dieser Flächen eine bestimmte, innerhalb e iner 
Katastralgemeinde sich n icht  wiederholende Num mer zuko m m t. Die Num erierung 
des Nenners hat daher innerhalb jeder Katastralgemeinde m i t  « 1 » beginnend in 
ari thm etischer Reihen folge in  d er durch die Konzessionsurkunde ausgesprochenen 
R i ch tung der Bahnl in ie  zu erfolgen .  

Die Form der Servi tutsflächen wird i m  allgemeinen (von absei ts gelegen en 
Wasserlei tungen · u .  dgl . abgesehen) einem die Bahn trasse länglich querenden 
Rech tecke ähneln. Die Breite d ieser Figur ist durch die oberen Ränder des 
Wasserlaufes, beziehungsweise die Breite der Straße, . des Weges gegeben .  In 
der Länge soll d i e  Servitu tsfläche bis an den durch die  Vermarkung festgel egten 
Grenzzug des Bah neigentumes reichen. Es hat keinen prak tischen Zweck, d i e  
Servitutsfläche a u f  e i n  Mindestmaß einschränken zu wollen und nur  d ie  Kreuzungs
fläche zwischen der Fahrbahn der Kommunikation u n d  dem Schotterbette des 
Bahnoberbaues blau zu umgrenzen, denn i n  jenen Fällen,  wo die Bahnverwaltung 
die Erhaltung der gekreuzten Teilfläche d er Straße o der des Weges übernim m t ,  
t u t  s i e  dies schon aus bahnpolizei l ichen Riicksichten für d i e  ganze i n n erhalb der 
Bahn eigentumsgrenzen gelegene Fläche. (Erlaß des Eisenbahnministeriums vom 
4 .  Novem ber 1 899, Z. 46.466/ 1 8.)  

III. B e i  s p i e 1 e f ii r E i n t r a g u n g e n  i m  B a h n b e s t a n d b 1 a t t e II .  A b t. 
d e s E i s e n b a h n b u c h e s. 

1 Post-
1 

E i 
Mappen - 1 

zahl n t r a g u n g 
zahl 

1 
' 

1 Auf Grund des genehmigenden Erlasses des steiermärkischen Landes- 1 
ausschusses, Z. 1 2.003 vom 3. Juli 1 9 1 2, das R echt der Servitut der 35/ ·:t) 1 U e b e r b  r ü c k  u n g d e s  P i n  k a b  a c h  e s, oberhalb dem in der Mappe lro 1 
in Bahnkilometer 2 l · 1 53 lichtblau umgrenzten, 4 5 m 2 umfassenden Teile 1 

1_ 
d e r  Bachparzel l e  Nr. 8 3 5, V. z. III, der Katastralgemeinde Friedberg. 

1 2 Auf Grund des genehm igenden Erlasses der k. k. steiermärkischen 

1 StatthalterLi. Z. 3 8 7  vom 1 2. ]·inner 1 9 1 3 , das Recht der Servitut der '.JG'il/ 
1 U e h e r  s c h i e n  u n g des in der .\1appe in Bahnkilometer 2 1 . 24 1  lichtblau J ß  
' umgrenzten, 96 m 2 umfassend en TeiJes der Reichsstraßen-Parzel le  Nr 963,  1 

--1 1-- V. Z. II, der Katastralgemeinde Friedberg. 

1 3 
1 

Auf Grund des genehmigenden Erlasses des steiermärkischen Landes- 1 
ausschusses, Z. 1 2. 8 5 1 vom 1 8. Dezember 1 9 1 2, das Recht der Servitut 
der U e b e r  w ö 1 b u n g u n d  U e b e r f a h r t  oberhalb dem in der Mappe 'J(\5/ 1 !) 
in ßahnkilometer 2 1 .465 lichtblau umgrenzten, 3 4  m� umfassenden Tei l e  
d e r  Wegparzelle Nr 965, V. Z. II, der Katastralgemeinde Friedberg. 

- 1 4 Auf Grund des genehmigenden Erlasses des steiermärkischen Landes-
ausschusses, Z.  1 2  8 5 1 vom 1 8 . Dezember 1 9 1 2, das Recht der Servitut 9 1 3 /l) der U n t e r f a h r t  unter dem in der Mappe in Bahnkilometer 22 7 6 1  licht- 6 �O 

/_ blau umgrenzten, 54 m1 umfassenden Teile der Wegparzelle Nr. 9 7 3/5,  
V. Z.  II, der Katastralgemeinde Friedberg. l 

*) Die Bruchzahlen in der Rubrik cMappenzahl >  sind lichtblau zu schreiben. Die in dieser 
Rubrik fehlenden Nenner-Zahlen 1 - 1 4, dann 1 7 - 1 8  siad im Lasteoblatte, 2. Abt., enthalten. 



1 20 

Fünfu n dzwanzig Jahre „agrarische Operationen". 
Von Agrarkommissär Theodor Marschowsky in füünn. 

lm befriedi gten Rückblick auf die geleistete Arbeit und die erzielten wirt
schaftlichen Erfolge können die unter dem Sammelnamen « agrarische Operationen l'> 

vereinten Agrarreformen, speziell i n  den Kronländern Niederösterreich und Mähren , 
ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum feiern . Die Gültigkeit der einschlägigen 
Gesetze reicht zwar über diesen Zeitraum zurück, aber die Zeit, seit die er
lassenen legislatorischen .Maßnahmen in Fleisch und Blut übergegangen , seit sie 
in den landwirtschaftlichen Kreisen tatsächlich Eingang gefunden haben, fällt  
in  das Jahr 1888. Die « agrarischen Operationen l'> zerfallen in  drei gesonderte 
Gruppen : die Zusammenlegung (Kommassation) landwirtschaftlicher Grundstücke, 
dann die Teilung gemeinschaftlicher Grundstücke und endlich die Regulierung 
der Benützungs- un d Verwaltungsrechte an Gemeinschaftsgrundstücken. 

Mit der Durchführung dieser wirtschaftl ichen Reformen sind die Agrar� 
behörden betraut.  In erster Instanz fungiert ein Lokalkommissär, in der zwei ten 
die Landeskommission am Sitze der betreffenden Landesregierung und in dritter 
und letzter Instanz die Ministerialkommission für agrarische Operationen im Acker
bauministe-rium. In den lan dwirtschaftlich hochstehenden Ländern Niederösterreich 
und Mäh ren komm en in erster Linie die Kommassationen in Betracht.  Die Kom
massation, Grundstückezusammenlegung bedingt naturgemäß tief einschneidende 
Änderungen in  der bisherigen Flureinteilung eines Grundbesitzes. 

An Stelle der vielen, im ganzen Dorfgebiete versprengten, geringflächigen 
und unregelmäßig geformten Parzellen · müssen dem an der Kommassation be
teiligten Landwirt größere, w irtschaftlich zweckmäßig geformte und von öffent
lichen Wegen frei zugän glichen Grundflächen ermittelt und zugewiesen werden. 
Daß eine so radikale Umwälzung alles zumeist von altersher Bestehenden bei 
dem konservativen Sinn der Landwirte Mißtrauen begegnet, ist ohneweiters ein
leuch tend. Der Zwang der Verhältnisse jedoch, die Notwendigkeit zur intensivsten 
Ausnützung j eder Ackerscholle u n d  insbeson dere die sich drückend fühlbar 
machende Leutenot am flachen Lande lassen allmählich auch i n  den sonst nicht 
leicht zugänglichen Ansi;hauungen der Landwirte den Entschlul3 zur Durchführung 
der gedachten Reform reifen. Der allgemeine Fortschritt auf dem Gebiete der 
Landeskultur hat schon· lange den Bauer gezwungen , den von seinen Vätern 
übernommenen Wirtschaftsbetrieb zu ändern und den gesteigerten Bedürfnissen 
entsprechend auszugestalten . So mußte er die Brachwirtschaft aufgeben ,  die  
Fruchtfolge wechseln und hauptsächl ich vielfach den maschinellen Betrieb ein-

. führen. Auch diese Neuerungen haben sich nur nach und nach entwickeln können. 
Fern sei es, den konservativen Sinn der Landwirte rügen zu " ollen.  Er wird 
im Gegenteil zu einer rühmenswerten Eigenschaft, wenn er seinen Träger zur 
Liebe und Treue zur Heitnat und zur Liebe und · Treue zu seinem Berufe l eitet .  

Die einschlägigen Bestimmungen der Gesetzgebung, welche die Durch
führung der • agrarischen Operationen » normieren, wahren mit genauester Sürg
falt die Interessen aller Beteiligten . Der minutiöse Vorgang bei  der Bonitierung 
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u n d  Bewertung der Grundstü cke verbü rgt ein- wei testgehe�d . richtiges Op erat, 
welches in der Folge die Grundlage für die neue Feldeinteilung b i ldet .  Es war 
aber, wie es m i t  derart einsch neidenden Maßregeln stets verknüpft ist, anfangs 
n icht  le icht, tiefen Reformen praktisch Eingang zu verschaffen. Vorträge u n d  
Belehru ngen b rachten geringe E rfolge. E s  galt, e i n e  Gemeinde als « Musterobjekt » ,  
als « Anschauungsun terrich t »  z u  statuieren. Dies gelang und d ie  g'ehegten Envar
tungen sind n icht  ausgebl ieben. Dam i t  war erst den Lan dwirten die geeign ete 
Gelegenhei t geb o ten,  die aus ' der Kommassation erwachsenden Vortei le · dÜrch 
eigene Wah rnehmung kennen zu lernen und i m  persönl ichen Verkehr mit  den 
Beteil igten der « Mustergem einde " sich über alle Phasen des Verfahrens eingehend 
zu . unterrichten . Dieser Vorgang verhalf den agrarischen Operationen zum all-
gemeinen Durchbruch. ' 

Bis Ende des Jahres l 9 1 1 war i n  226 Gemein degebieten m it einer Fläche 
von etwa 1 70. 000 Hektar das Zusamm en legungsverfahren eingelei tet. Hievon 
\raren b is zu dem erwähn ten Zeitpunkt i n  1 5 7 Gemeinden mit  einer FHiche von 
1 20.000 Hektar die A rbei ten faktisch durchgeführt. Neua:nm eldungen auf die 

Durchführung der gleichen Arbeiten in n euen· Gebieten li egen reichl ich vor. 
Da in den meisten Kronländern die Agrar-Landesgesetzgebung in die 

neuere Zei t tä l l t ,  partizipi eren an den gedachten Erfolgen naturgemäß vorwiegend 
Niederösterrei ch u n d  Mähren.  

Aus der  Kommassation ergeben sich fol gen de markan te Vorte ile : 
Die Regul ierung der Gemeindegrenzen zum ·zwecke der Gebietsarrondierun g. 
Eine rad ikale Beseitigung der wirtschaftlich abträgl ichen Gemenglage des 

Grundbesi tzes. 
Die  neae Flureinteilung m i t  großflächigen, regelmäßig geform ten Grun d

stücken .  
D i e  Vermarku ng d e s  ganzen Gebietes u n d  al l er Eigentumsgrenzen. 
Die Herstellu ng von neuen Wegen, welche die . kürzeste Verbindung zu 

allen R ieden und Grundstücken zu verm i t teln haben.  
· 

Die Anlage eines zweckmäßigen En twässerungsgrabennetzes. 
Die infolge der neuen Flurein tei lung geschaffenen Verh:U tn isse ermögl i chen 

e in en vollends freien Wirtschaftsbetrieb ; sie ermögl ichen die inten ti ,·ste Aus
nützung· a l ler l an d wirtschaft l ichen Maschinen und damit  fü hl bare Ersparn isse an 
m enschl i cher und t ierischer Arbeitsleistung. Der ganze \:V i r tschaftsbetriebsplan ist  
wesentl icht  verein facht und der Besitzstan d gesichert .  

Einen Vorteil ,  der d ie  allgem einen In teressen tangiert und von tiicht zu 
u n terschätzen der v\ i ch tigkeit  ist , bildet die bei dieser Aktion erzielte vol le  Über
einstimmun<Y der Daten des Grundbuches und des Katasters mit  dem tatsächl ichen t:> 
Besi tzstande i n  der Natur. 

· 

In den Alpenländ ern h a t  das Ackerbaumi nisterium i n  neuerer Zei t  ei ne 
großzii!!i<Ye Aktion ei nCYe)ei tet die auf die Wiederherstellung und l\'lel ioration von .._, � � , . . 
Alpwirtschaften abzie l t  u n d  die Hebung der heim ischen Viehzucht ins  Auge faßt. 
Die alten « Alpen » sollen den « Älplern » und ihrem Zwecke wiedererrob.ert werden ;  
D i e  l egislatorischen Maßnah m en u n d  .das tatkräftige, ziel bewußte Vorgehen al ler 
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I nteressenteti werden unzweifelhaft 1 11 absehbarer Ze�t  günst ige und grei tbare 
Erfolge zeitigen . 

Eine eindringlichere Erörterung d ieses neuen ,  bedeutsamen Zweiges der 
« agrarischen Opera tionen » glaub t der Verfasser d ieser Zeilen Beru fenen über
l assen zu müsse n .  

Zur Verwendung der Sch reib maschine  bei de n 
k. k. Gerichten.  

Von k .  k O hergeometer Johann Beran i n  Mödl ing  bei  Wien.  

In neuerer Zeit wurden bei den k .  k. G erich tsbehörden eigene Masch i n
schreibabteilungen zur Ausfertigung der Abschri ften der Gerichtsbesch lüsse u n d  
Formularien aufgestel l t , um durch e i n e  rasch ere Herstel lung d e r  Abschriften u n d  
Versfändigungen i m  S i n n e  d e r  i m  Zuge befi n dl i chen al lgemeinen Verwaltungs
reform auch hier an H i l fsperson al zu sparen .  Tatsächl i ch ist  i n  d ieser Hinsicht 
auch e in  Erfolg erreicht  worde n ,  und ist d ie  Erri chtung von Masch inschreib
abtei lungen dermalen \·o r  e in igen Oberlandesgerich tspräsi dien soweit  durchge führt ,  
daß in  deren- Sprengel n alle G erichtshö fe und al le größeren B ezirksgeri ch te mit  
Schreibabteilungen versehen s ind.  

Durch Verordnung des k. k .  Just izministeriums vom 2 8 .  Oktober 1 9 1  1 ,  
verüfl entl icht  im J ustizmi nisterialverordnungsblatt Nr .  5 2 ,  wurde einstwei l en e ine  
v o r 1 i i  u f i g e G e s c h i i  f t s o r d n u n g f ü r d i e M a s c h i n s c h r e i b a b t e i 1 ll  n g e n 
herausgegebe n .  Die  au fgelegte erste Ausgabe war bald vergriffen und h at das 
Justizmin isterium daher eine zweite Ausgabe m i t  Verordnung vom l_4. Juni  1 9 1 2, 
Justizm in isteria lverordnun gsblatt  Nr.  3 1, aufgelegt u n d  bei  diesem Anlasse die 
seither veröffentl i ch ten Verordnungen und Erlässe an entsprechender Stell e  ein
gerei h t  und die Erfahrungen,  die sich aus der Entwicklung der  neuen Einr i ch tung 

· ergeben haben , zur wei teren Ausgestal tung der G escMiftsordnung verwertet.  
N ach le tzterer  hat jeder Schrei bhi lfsbeam t e  eine vorh er bestimmte Anzahl von 
Uogense i ten (20 \ ol le Schriftsei ten oder 80 Formulare) täg-l ich mit der S ch reib
maschi ne herzuste l len ,  außt::r<lem wird fü r jede Mehrleistung per Sei te e in  Akkord
lohn oder Pr�im i e  von 16 Heller dem betreffenden Hi lfsarbei ter vergü tet .  Das 
Arbeiten i n  Überstu nden ist j edoch verboten ."') 

Dieser Vorgang b i etet an sich gewiß den großen Vortei l ,  daß bereits i m  
vorhinein  mit  einer genau .fi x ierten Arbeitsleistung gerechnet  werden kann u n d  
b e i  e iner vorübergehenden Anschwellung d e r  Amtsgeschäfte,  wie  sich dies z u  
gewissen Zeiten periodisch o der fallweise ergibt ,  m i t  d e n  vorhandenen Arbe its
kr�lften i nsoferne ein Auslangen gefunden werden kan n ,  i ndem eben diese Mehr
leistungen aus eigenem An triebe i m  H inbl ick auf  den guten Nebenverdienst von . 
den vorhan denen H i l tskr�iften bewält igt  w i rd , wie die Praxis auch zeigt.  Diese 
Methode hat aber auch ihre Schattensei te ,  n icht  fii r das betreffende Amt selbst, 
sondern für diej en igen Behörden, Ämter u n d  Partei en,  welche mit derartig i n  

*J Die Arbe i t  ist  :iuf die Amtsstunden z u  beschränke n .  
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Ei le  - daher flüchtig  - h ergestel l ten Abschri ften  der Gerichtsbeschlüsse ver
sfänd igt werden. Bezügl ich  der Haltbarkei t der Schri ft sowie deren Si cherh ei t ,  
welch e bei  Urkunden von großer Tragweite  ist ,  h aben berei ts d i e  Notariats
kamm ern sowie d ie  höheren Geri chtsinstanzen si ch h ierüber ausführl ich geäußert, 
wi e  folgt. 

Ob die Ausfertigungen von Notariatsakten und überhaupt  Urschri ften für 
Urkunden gemäß der §§ 44 u n d  98 der Notariatsordnung durch H an dschrift h er
gestel l t  werden m üssen oder die Verwen dung der Sch reibmaschine für d iesen 
Zweck au ch zulässig sei, h ierüber waren sich die Notariatskam m ern sowi e  d ie  
Geri c h te selbst i m  Unklaren, nachdem an  Stel le des i n  der  Hand gehaltenen 
Werkzeuges beim Schreiben (Griffel ,  B leistift, Feder) ein an deres Zwischengl ied  
eingesch al tet \rurde.  Trotzdem die  Tätigke i t  der Hand bei  Verwendung der 
Schreibmaschine n icht  ausgeschaltet erscheint  und das m i ttelst Sch reibmasch ine 
Niedergeschriebene angeblich noch im mer a ls  ein Geschriebenes s ich  darstel l t, 
besteh t i n  der Rich tigkeit  der Niedersch rift e i n  gewal t iger  Unterschied,  wie die  
p . ' rax1s auc h  zeigt. 

Nach Urteil  des k .  k .  Lan d esgerichtes Wien vom 2. Dezember 1 9 1 1 ,  Cg. 
VII I ,  1 4 1 / 1 1 , sowie Oberlandesgerich tes Wien vom l i . Februar 1 9 1 2, Be. IJ I ,  
3 i! l 2 , Oberster Gerich tshofentscheidung vom 30. April  1 9 1 2 , R. v. 1 ,  3691' 1 2 , 
si n d  die Gerichtshöfe der Ansicht, daß i n  al len Fäl len ,  wo das Gesetz von 
Schreiben o der Ni edersch rei ben schlech tweg sprich t, d ie  Schri ft auch mit einer 
Schreib m aschine hergestel l t  werden kann,  und daß nur  dort ,  wo das G esetz die 
e igene Schrift oder Unterschri f t verlangt und daher Wert auf d ie  eigene Hand
schrift l egt, die Verwendung einer Schreibmasch i ne ausgeschlossen ist .  Hienach 
kann angen om men werden ,  daß die  Rech tssprechung die  Verwendung der Schreib
m a�chi n e auch zur Herstel lung von Notariatsurkuntlen für zulässig hält .  Hiezu 
kom m t jedoch die  eine Besch ränkung : d ie  g e n ü g e n d e  B e s t ä n d i g k e i t  
d e r S c h r i f t. Diese ist  nach Mi tteilung der graph ischen  Lehr- u n d  Versuchs
ans ta l t  in Wien d e r z e i t  nur bei Verwendung von schwarzen Farbbändern ver
b

_
ürgt ;  wen n m i t  Koh lenpapier hergestel l te Durchschschläge le icht  verwisch bar , 

s i n d o der d ie  so hergestel l ten Schriftzeichen n ich t genügende ßesfän digk eit  gegen 
Rad i eren oder gegen den Einfluß von Lu ft u n d  Lich t besi tzen ,  dürfen s ie  zur 
Herstel lung vo n  Ursch ri ften und  Ausfertigungen n icht  verwendet werden .  

Der gute  Betrieb e iner  Maschinschrei babtei lung se tz t  tüchtige und gu t 
ausgebi l dete i\faschinsch reiber voraus. Irrungen bei einzelnen Buchstaben durch . 
un rich tiges Abklopfen, SO\Yie Auslassungen von Buchstaben , Worten u n d  auch 
ganzer Zeilen komm en durch die mehr m anuel l e  Arbeit  beim Maschinengebrauche 
we i taus  h äufiger vor als bei der han dschrift l i chen Ausfertigung. Es ist  daher 
u i� bedingt notwendig, daß die  Ausfertigungen v.or  Hinausgabe genau und ge
'''1 ssenhaft kol l ationier t  werden. Oftmals " erden zur Ersparung an Zei t zuvie le  
Durchsch l iige erzeugt, so  daß d ie  l e tzteren beinahe oder ganz un le;;erli ch werden.  

Es wiire daher sehr angezeigt, Kanz leibeam te oder Rich ter als Instruktore n 
au fzustellen ,  welche  den o rdnu ngsgemäßen Betrieb der Sch rni babtei lung an Ort 
u nd Stel le iibern-ach cn . l\:l ei n e Schreib feh l er, d ie  bei dem Vergleichen der Rein-
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schriften gefunden werden, sind der :Deutlichkeit halber von den Kanzleiab 
teilungen i n  allen Ausfertigungen unbedingt handsch riftlich m i t  Tinte richtig
zustel len. 

Die an die k. k. Evi denzhal tungen des Grundsteuerkatasters zuzustellenden 
Grundbuchsbescheide erfordern die größte Deutlichkeit und Genauigkeit, da ja 
diese in  erster Linie 7Ur Herstellung der so notwen digen Überei11stimmung des 
Grundbuches mit  dem Kataster zu dienen haben. Lei der muß j edoch bemerkt 
werden, daß in dieser Hinsicht die h a n d s c h r i ft l i c h e n  Ausfertigungen punkto 
Angabe der Parzellennummern ,  Namen der Besitzer etc. etc. verläßlicher sind ,  
respektive waren. 

Err ichtu n g von Ingenieurkam mern.  
Die • Wiener Zeitun g »  vom 1 0. Jänner 1 9 1 3  publizierte die kaiserliche 

_ Sanktion des Gesetzes betreffend die Errichtung der Ing�nieurkammern . Die 
langjährigen Bestrebungen hinsichtl ich der Neuregelung der Insti tution der 
behördlich autorisierten Privattechniker haben nunmehr einen großen , wenn auch 
späten Erfolg errungen. Die gesetzl iche Errichtung. von lng.enieurkammern wurde 
schon vor Dezennien von den Vereinigungen der behördlich autorisierten Privat
techniker sowie auch von mehreren Vollversammlungen der gesamten Ziviltech
nikerschaft Österreichs mit allem Nachdruck verlangt. Ebenso haben die Öster
reichischen Ingenieur- und Architektentage in den Jahren 1 880, 1 883,  1 89 1 ,  

1 900, 1 907 und 1 9 1 1 in motivierter Weise sich dahin au�gesprochen, daß es 
schon im staatlichen und al lgemeinen Interesse unerläßlich sei, der Institution 
der behördlich autorisierten Privattechniker mit Rücksicht auf ihren öffentlichen 
Charakter durch die Errichtung von Ingenieurkammern eine bleibende Grundlage 
zu gewähren . 

Im Jahre 1 860 wurde mittels Staatsministerialverordnung vom 1 1 . D ezember 
die Institution der behördlich autorisierten Zivil ingenieure ins Leben gerufen. 
Die Institution hatte folgende Aufgabe : l .  sollten autorisierte Personen, wie sie 
im Notariat bestanden, auch für das technische Wesen geschaffen werden ; 
2. soll ten diese behördlich autorisierten Ingenieure mithelfen,  um den Staats
dienst zu entlasten ----; denn man beabsi�htigte, diese Personen in dringenden 
Fällen für den staatlichen· Baudienst heranzuziehen. Dazu ist es aber nie gekommen, 
da der staatliche Bureaukratismus am Ende doch dagegen Einspruch erhob. Als 
dann Ende der Siebzigerjahre <las polytechnische Institut umgestaltet wurde 

. und eine technische Hochschule mit einer neuen Prüfungsordnung und ver
schiedenen anderen f{eformationen geschaffen wurde, erschien im Jahre 1 883 . 

eine Verordnung des Ministers des Innern, die den Titel < behördlich autorisierte 
Zivilingenieure » abschaffte und daraus die c behördlich autorisierten Privattech· 
niker» machte, die nach den Fachabteilungen an der technischen Hochschule 
eingeteilt wurden. Vollständig war auch diese Einteilung nicht ,  denn die Berg
leute und Chemiker hatten darin nicht Beachtung gefunden. Die Bestrebungen 
der österreichischen Technikerschaft seit dem Jahre 1 880, . in welchem Jahre der 



erst e Ingen ieur- und Archi tektentag abgehalten wurde; gingen .nun daliin die 
Institution der behördlich autorisierten Privattechn iker zu , organisieren,

. 
und 

'
zwar 

nach z\\·ei Richtungen : 
1. hinsichtl ich des Umfanges der Berech tigung und der' Eig11ung für die 

Befugnis, 2. h insichtlich ein er autori tativen Vertretung zur Waht ung der Standes
angelegenhei ten. 

Die erste Forderung stieß immer auf Schwierigkei ten. So· entschloß sich 
d:is Ministerium,  die erste Frage von dem allgemeinen Komplex zu lösen urid 
eiern Drängen der beteil igten Kreise durch Schaffung von Inge11ieurkammern 
nachzukommen. Durch die gegenwärtige Vorlage hat nun das Ministerium die 
zweite Frage erledigt, und man hofft dann h iedu rch auch bezüglich des Umfanges 
der Berechtigung zu einer al l_e Teile befriedigenden Lösung .zu gelangen .  

Die  Sprengel der Ingenieurkammern sollen i m  Verordnung�wege fixiert 
werden, wobei grundsätzlich  der Sitz der Landesbehörde auch die SJelle für eine 
Kammer werden sol l .  

Heute besteh e n  wohl  « Kammern » ,  d ie ' j edoch nur. Vereine s ipd und ihren 
nich toffiziellen Titel dan n, nach Inkrafttreten des Gesetzes, wer�en · au.fgeben 
müssen.  Der Beitritt zu diesen Vereinen stan d fakul tat iv  jedem frei, während 
der Beitritt zu den Ingenieurkammern obligatorisch sein wird. 

In  das Gesetz werden auch die Bergbauingenieure einbezogeiJ ; überdies 
können im Verordnungswege weitere Erg�nzungen verfügt werden. 

An di e Spitze der Kammer wird ein Kammerpräsiden t · durch \fahl berufen, 
der gleichzeitig auch als Ehren- und D isziplinarrat füngieren wird. · 

Obwohl das Gesetz nur als ·e ine· Abschlagszahlung auf die Forderungef1 
anzusehen ist ,  welche d ie  österreichische Ingenieur-· und 'Archi tektepschaft durch 
dreißig Jahre in  jeder Tagung verfochten h at, so erfüll t  es sie doch mit Befrie
digung, weil dami t  die Hoffnung gegeben ist, daß es den autoritativen Kammern 
in der Folge gelingen wird, die· anderen mit tlerweile zur'ückgestellten Wünsche 
zur Verwirkl ichung zu bringen.  1 

Un ter der Am tsfatigkeit des gegenwärtigen Ministers 'für öffentliche Arbeiten 
Ingenieur Dr.  T r n k a wurde die Regierungsvorlage be treffend die 'Errichtung 
von Ingenieurkammern im Abgeordnetenh ause am 27. März 1 9 1 2  eingebracht. 
Das Abgeordnetenhaus hat die An träge des Ausschusses schon ain · 4. Juli 1 9 1 2  
unverän dert zum Beschluß erhob,en.  

Das · Gesetz lautet  i n  · seinen wichtigsten Bestimm urigeri : 
. § 1 . Zum Zwecke der Vertretung des Standes der behördlich aut�risierte� 'p'�i�at-

t
�
cchniker. und Bergbauingenieure, zur Förderung der Interessen und zur . Wahrung der 

Standesehre dieser Berufskreise werde·n Ingenieurkammern errichtet. . . . 

§ 2. Die Sprepgel· und Sitze der Ingenieurkammern werden dur.ch Verorqnung 
!estg�setzt. Ueber di� aus der Aend�rung, bestehender: Kammersprengel .. sic.h e�gebenden 
vermogensrechtlichen Fragen entscheidet , un.beschadet der Rec}Jtsanspruch�. dritter P�r
sonen das Ministerium für öffentliche Arbeiten nach Anhörung der beteiligt�n Kammern .  

§ 3 .  Sämtliche  behördlich autorisierte· Privattechniker und · Bergbauingenieure �ehöreß· der Ingenieurkammer, in ·deren · Sprengel sie · ihren Gescliäffssitz liaben, ' als ' Mit-l ieder an und haben die damit verbundenen · Pflichten zu erfüllen. ' 
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§ 4. Die politischen Behörden , beziehungsweise die Berghauptmannschaften werden 
die e1 folgte Beeidigung eines behördlich autorisierten Privattechnikers oder Bergbau
ingenieurs, seinen Geschäftssitz und dessen Verlegung, die Entziehung oder das Erlöschen 
der Befugnis und die Suspension eines behördlich autorisierten Privattechnikers oder 
Bergbauingenieurs dem Vorstand der zuständigen Ingenieurkammer mitteilen . 

§ 5 .  Die behördlich autorisierten Privattechniker und Bergbauingenieure haben 
ihr Geschäftslokal und jede Verlegung desselben dem Vorstand der Kammer binnen 1 4  
Tagen bekanntzugeben . Ueben sie durch mindestens drei Monate ihre Befugnis in einem 
fremden Kammersprengel ohne Verlegung ihi:es Geschäftssitzes aus, so haben sie dies 
gleichfalls den Vorständen der beiden Ingenieurkammern anzuzeigen. 

D i e  A g e n d e n  d e r  V o l l v e r s a m m l u n g. 
§ 6. Die Vollversammlung der Ingenieurkammer wird jährlich zu Beginn des 

Kalende
.
rjahres einberufen. Außerdem ist die Vol\v�rsammlung einzubj!rufen, wenn min

destens ein Drittel der Kammermitglieder beim Kammervorstand schriftlich darum an
sucht. I m  übrigen kann der Kammervorstand die Vollversammlung einberufen, so oft er 
es für notwendig hält .  Die Einberufung hat mindestens zehn Tage vorher unter Bekannt
gabe der Tagesordnung zu erfolgen . Wenn der Kammervorstand noch n icht gewählt ist 
oder n icht ordnungsgemäß funktioniert, steht die Einberufung und Lpitung der Vollver
sammlung der Aufsichtsbehörde zu. 

§ 7. Die Vollversammlung der Ingenieurkammer ist beschlußfähig, wenn mindestens 
ein Viertel der Mitglieder anwesend ist.  Im Falle der Beschlußunfähigkeit ist mit der
selben Tagesordnung eine zweite Versammlung auszuschreiben, die ohne Rücksicht aut 
die Anzahl der Anwesenden beschlußfähig ist. Die Vollversammlung der Ingenieurkammer 
laßt ihre Beschlüsse mit absoluter �timmenmehrheit. Der Vorsi tzende' beteiligt sich an 
der Abstimmung ; im Falle der Stimmengleichheit gibt seine Stimme �en Ausschlag. 

§ 8 .  Der Vollversammlung der Ingenieurkammer obliegt die Beratung und Beschluß
fassung in allen das Standesinteresse der behördlich autorisierten Privattechniker und 
Bergbauingenieure berührenden Angelegenheiten, soweit diese nicht in den Wirkungs
kreis des Kammervorstandes fallen, insbesondere : 

a) die Festsetzung ihrer eigenen Geschäftsordnung und der des I}ammervorstandes ; 
die Genehmigung dieser Geschäftsordnung bleibt dem M inisterium lür öftentliche Arbeiten 
vorbehalten ; 

b) die W ahl der Vorstandsmitglieder und Rechnungsrevisoren und it1rer Ersatzmänner ; 
c) die Aufstellung des Jahresvoranschlages und die Festsetzung . der Beiträge der 

�litglieder zur Deckung der Kammerauslagen ; 
d) die Prüfung und Genehmigung der Jahresrechnung ; 
e) die Beschlußfassung über die zur Erreichung der Ziele und Aufgaben der Kammer 

zu ergreifenden Mittel, insb�sondere auch in bezug auf die Pflege der gegenseitigen 
Unterstützung der Standesgenossen und ihrer Angehörigen .  

K a m m e r v o r s t a n d. 
§ 9. Der Kammervorstand besteht aus acht bis fünfzehn M itgliedern und zwei 

bis vier Ersatzmännern. Nach Erfordernis kann der Kammervorstand in Sektionen geteilt 
werden, in welchem Falle die näheren Bestimmungen über die Organisation und den 
Wirkungskreis der Sektionen durch ·Verordnung getroffen werden . Alle Funktionen sind 
Ehrenämter. 

§ l 0. Die im § 9 bezeichneten Funktionäre werden in einer Vollversammlung der 
Kammer mittels Stimmzettels gewählt. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Kammermitglie
der, welche vom Wahlrechte nicht ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen sind jene Mitglieder : 

a) über welche von der zuständigen Behörde die Suspension verhängt ist ; 
b) . welche und insoweit sie vom Kammervorstand des Wahlrechtes verlustig erklärt 

worden ·sind ; 
c) welche wegen eines standeswidrigen Verhaltens in ehrenrätlicher Untersuchung stehen. 
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§ 1 1 .  Die V{�l1l der Vorstandsmitglieder und ihrer Ersatzmänner erfolgt auf die 
Dauer von drei Jahren ; die Wahl der Rechnungsrevisoren und ihrer  Ersatzmänner auf 
di� Dauer �ines Jah:�s. Aus einer und

. 
derselben 

.
�at�gorie v�n

. 
behördlich au�orisierten · 

Pnvattechntker sowie aus der Kategorie der behordhch autons1erten Bergbaumgenieure 
darf höchstens ein Drittel der Vorstandsmitglieder gewählt werden. 

§ 1 2 . Die Vorstandsmitglieder wählen für die Dauer ihrer Funktion aus ihrer 
Mitte den Präsidenten der Kammer und einen oder · zwei Vizepräsidenten. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder führen den Titel « Kammerräte , .  

§ 1 3 . Der Kammervorstand ist berufen, über al le  Angelegenheite.n ,  welche d ie 
gemeinsamen f nteres3en der Kammermitglieder oder einzelner Kategorien derselben 
betreffen, Beratungen zu pflegen und entweder selbst Beschlüsse zu fassen oder bei 
wichtigen Anlässen die Beschlüsse der Vollversammlung einzuholen, mit anderen Jngenieur
kammern oder sonstigen hiezu berufenen Korporationen in Verkehr zu t�eten, sich mit 
Eingaben an die Behörden zu wenden und allfällige Anträge und Anliegen an die Re
gierung einzubringen . Die Behörden werden den Kammervorständen Gelegenheit geben , 
über in Verhandlung stehende allgemeine Fragen, die das Standesintere�se der behörd
l ich autorisierten Privattechniker oder Bergbauingenieure berühren, sich gutächtlich zu 
äußern . Insbesondere werden die Kammervorstände einvernommen werden : über geplante 
Aenderungen oder Ausgestaltungen der Institution der behördlich aut-o\isierten Privat
techniker oder Bauingenieure, über die Aenderung des Sprengels und des S itzes beste
hender Ingenieurkammern , über zu erlassende Prüfungsvorschriften für hel1ördlich autori
sierte Privattechniker oder Bergbauingenieure, bei Entscheidungen über �en Umfang der 
einem autorisierten Privattechniker oder Bergbauingenieur zustehenden 'Berechtigungen 
in zweifelhaften Fäl len und über die Anrechenbarkeit der bei der Bew�rbung um die  
Befugnis nachgewies�nen praktischen Verwendung. Anderseits sind die  K�mmervorstände 
verpflichtet, in Fragep,  die in den Wirkungskreis der Kammer fallen, über. Aufforderung 
der Behörden Aeußerungen und Gutachten zu erstatten. In wichtigen Fragen kann der 
Kammervorstand die Stellungnahme in solchen Fragen der Vollversammlung der Kainmer 
vorbehalten.  

§ 14.  Dem Kammervorstand obliegt die Besorgung der laufenden Geschäfte der 
Kammer, insbesonder� : die Ausführung der Beschlüsse der Vollversammlung der Kammer ; 
die Besorgung der ökonomischen Angelegenheiten der Kammer und die Einhebung der 
Jahresbeiträge ; die Einberufung der Vollversammlung u�.

d die �orberatun� aller auf
„ 

die 
Tagesordnung der Vollversammlung kommenden Gegenstande ; die Vorlag� des Geschafts
b�richtes, der Jahre�rechnung und des Voranschlagsentwurfes an die Vollversammlung ; 
die Verlautbarung der Wahlergebnisse und die Fiihrung und periodische Kundmachung 
der Liste der behör�lich autorisierten Privattechniker und Bergbauingenieure.  . 

Riickständige Jahresbeiträge können nötigenfalls im Wege der politischen Exekution 
hereingebracht werden. 

§ 1 5 . Der Kammervorstand führt eine Vormerkung über jene von den Kammer
mitgl iedern verwend�ten Hilfskräfte, deren Beschäftigung für die zur Erlangung der 
Befugnis eines autorjsierten Privattechnikers oder Bergbauingenieurs nach den jeweils 
ge ltenden Vorschriften ertorderliche Praxis in Betracht kommt. Bei der Eintrittsanmeldung 
sind die zurückgelegten Studien des betreffenden Technikers nachzuweisen. 

§ 1 6 . Der . Kammervorstand übt auch eine friedensrichterliche Tätigkeit aus. I n  
dieser Funktion obliegt ihm : 

das vermitteln de Einschreiten bei Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern in 
Ber11fsangelegenheite1J, d ie Untersuchung und gütliche Beilegung von Beschwerden, welche 
gegen Kammermitglieder hinsichtlich ihrer Geschäftslührung eingebracht werden . 

Die in diesen Fällen vor dem Kammervorstand geschlossenen und beurkundeten 
Vergleiche sind Exekutionstitel. Die Kammermitglieder sind verpflichtet„ bei solchen 
AnHissen vor all fä l liger Betretung des gerfrhtlichen Klageweges die Vermittlung des 
Kammervorstandes anzurufen .  
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§ 1 7. Der K ammervorstand hat als Ehrenrat von Amts wegen gegen Kammer
mitglieder einzuschreiten : 

bei Vern achlässigung_ der den Mitgliedern gegenüber der K ammer obl iegenden 
Pflichten ; bei Verletzung des Standesansehens. 

In d iesen Fällen kann der Kammervorstand nach ordnungsm1ißiger Fest.,.tellung des 
Tatbestandes und Einvernahme des Beschuldigten mit Verwarnungen,  Riigen , bei erheb
lichen Unzukömmlichkeiten oder im Wiederholungsfalle mit  G eldbußen bis zu 4 0 0  Kronen , 
ferner mit der Entziehung des passiven oder zugleich des aktiven Wahlrechtes fiir die  
Kammer aut die Z eit  oder dauernd vorgehen . Die vorn Kammervorstand rechtsk räftig 
verhängten Geldbußen können nötigenfalls im Wege der politischen Exekution herein
gebracht werden . Findet der Kammervorstand,  daß sich ein Kammerm itgl ied eines von 
der politischen oder ßergbehörde zu ahndenden Dienstvergehens schuldig gem acht hat, 
so hat er hievon der zuständigen Behörde die Anzeige zu erstatten . Von der hieriiber 
getroffenen Verfügung wird der Kammervorstand verstän digt. 

§ 1 8 . Die Sitzung des Kammervorstandes ist beschlußfähig, wenn mehr als d i e  
Hälfte d e r  Vorstandsmitglieder, darunter d e r  Präsident oder e i n  Viz epräsident, an wesend 
ist . Die Beschliisse erfolgen mit absoluter S timmenmehrheit .  Der Vorsitzende beteiligt 
s ich an der Abstimmung ; im Falle der S tim mengleichheit gibt seine Stimme den A us
schlag. Zur Beschlußfassung als Ehren rat ist die Anwesenheit von m indestens drei Vier
teilen der Vorstandsmitglieder und eine �I aj orifät von zwei Dritteilen der Anwesenden 
erforderl ich . I st die Sitzung nicht beschlußfähig, so wird eine zweite Sitzung einberuf1n ,  
welche bei Anwesenheit von m indestens zwei Dritteln d e r  Vorstandsmitglieder besch luß
fähig ist. 

§ 1 9 . Der Präsident und in dessen Verhinderung der Vizepr:isident, beziehungs
weise einer der beiden Vizepräsiden ten , vertritt die Ingenieurkammer nach innen 11n d  
außen, vermittelt den Verkehr des Kammervorstandes mit der Ingenieurkammer, weist 
den M itgliedern d es Kammervorstandes ihren Gesch:iftskreis z u  und iiberwacht ihre ord
nungsmäßige Tätigkeit . Er berult die Sitzungen d es Kammervorstandes ein und fiihrt in 
denselben sowie in den Vollversammlungen der Kammer <len Vorsitz. Der Präsident 
unterzeichnet alle schriftlichen Ausfertigungen des Kammervorstand es.  

D i e  O b e r a u f s i c h t .  
§ 20 .  Die Oberaufsicht über die Ingenieurkammern und ihre Tätigkeit wird von 

der politischen Landesbehörde, und zwar, wenn der Kammersprengel mehrere Llinder 
umfaßt, von der politischen Landesbehörde am Sitze des K a m mervorstandes ausgeübt . 
Zu diesem Z wecke kann die Landesbehörde in die ganze Geschäftsführung der K ammer 
Einsicht nehmen und zu den Vollversammlungen und Vorstandssitzungen einen V ertreter 

· entsenden. D ie Aufsichtsbehörde .ist berechtigt, im Falle der U eberschreitung des Wir
kungskreises oder eines vorschriftswidrigen Gebarens auf die Abstellung der Un regel
mäßigkeiten zu dringen , gesetzwidrige Beschlüsse außer Kraft zu setzen,  erforderl iche n 
falls d i e  A uflösung d es Kammervorstandes zu verfügen u n d  Neuwahlen anzuordnen.  
Gegen Verfügungen der politischen Landesbehörde steht der Kammer der Rekurs an 
das �I in isterium fü r öffentliche Arbeiten binnen vier  Wochen offen . 

§ · 2 1 .  Gegen die vom Kammervorstand gefällten Disziplinarerkenntnisse mit Aus
nahme einer bloßen Verwarnung, dann gegen die Verweigerung der Vormerkung einer 
angemeldeten Hilfskraft oder der ·Bestätigung eines Verwen dungszeugnisses steht den 
Beteiligten binnen vierz ehn Tagen d'e Beschwerde an die politische L andesbehörde offen , 
welche darüber e ndgültig entscheidet .  Die Beschwerde ist  unmittelbar bei der politischen 
Landesbehiirde einzubringe n .  

§ 22.  Die einem Kammermitglied v o n  d e r  politischen oder Bergbehörde w egen 
eines Dienstvergehens oder vom Kammervorstand auf Grund dieses G esetzes aulerlegten 
Strafbeträge fließen der Kammer zu, der der Bestrafte angehört . Die Kammern h aben 
die Strafbeträge einem gemtinnützigen Z w eck e zuzuführen . · · 
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§ 2 3 .  Die Bezeichnung « Ingenieurkammer» ist den auf Grund dieses G esetzes 
gebi ldeten Körperschaften vorbehalten . Anderen Körperschaften und Anstalten ist der 
Gebrauch dieser sowie jeder zu Verwechslungen damit geeigneten Bezeichnung untersagt. 

§ 2 4 .  Der .Minister für öffentl iche Arbeiten ist ermächtigt, im Rahmen der vor
stehenden grundsützlichen Bestimmungen die erforderlichen weiteren Verordnungen im 
Einvern ehmen m it den übrigen beteiligten )1inistern zu erlassen. 

§ 2 5. Dieses G esetz tritt drei .Monate n ach dem Tage seiner Kundmachung in 
Kraft .  Mit  dem Vol lzuge sind die Minister för öffentliche A rbei ten, des Innern und der 
J ustiz betraut . 

Kleine Mittei lu ngen.  
Von den kön igl. bayrischen Messungsämtern und den bei den

selben angestellten Messungsgehilfen. Im J ah re 1 909 hat die Neuorganisierung 
der königl. bayrischen Messung:;ämter stattgefunden, welche vorher d en Ti tel « Messungs
hehörden » fiihrten . Die Bezirksgeometer bezogen nebst ihrem Gehalt noch die anfallenden 
.Messungsgebiihren von den Parteien und stel lten dafür  ihrerseits und aus ihren Mitteln 
das H i l fspersona l an.  (Diese Messungsgebühren betrugen 1 909 8 2 8 . 9 8 0  Mark und 
1 9 1 2  l ,  l 02 . 08 1. l\I ark .) 

Die )fessungsbehörden en tspt echen unseren Evidenzhaltungen , während die Neu
vermessungen und Triangulierungen vom königl . bayrischen Katas terbureau besorgt werden . 

Es gibt derzeit 1 3 9 Messungs :imter in Bayern,  welchen 3 7 3  Geometer (höhere 
Beamte), 2 2 0  Zeichner , etatsmäßige Beamte und Zeichnungsanwärter (mittlere Beam te) 
und 1 92 . Messungsgehi l fen inklussive der Gehilfenanwiirter (niedere Beamte) zugeteilt 
s ind . Es sind mehrere Geometer in einem Messungsamte vereinigt, um das vorh andene 
Geh i lfenpersonal rationell  verwenden zu können , we i l ein. einzelner Geometer in ei nem 
'1essungsamte nicht so viel Arbeit schaffen könnte,  um das ihm zugewiesene mi ttlere 
und untere Personal  vollauf auszunützen .  

Die Messungsgeh il fen sind Beamte, denen die Dienste unserer H andlanger zu�ommen . Der auswärts beschäft igte Geometer nimmt sich einen �fessungsgeh i lfen m it,  
ist aber auch berechtigt , aus der Ortscl1aft, wo er die Vermessung vornimmt,  einen 
H andlanger h eranzuziehen. Ein tüchtiger '1essungsgehilfe kann den Dienst des Geometers 
in  außerordentlicher Weise erleichtern und hil ft  auch spare n ,  während ein ungeschickter 
H and langer den Dienst nicht nur außerordentl ich erschwert, sondern auch verteuert. 

Die Messungsgehilfen zerfallen in etatsmäßige Messungsgehi lfen und in  Messungsgch i lfenanwärter. Die letzteren beziehen ein fixes jährliches Einkommen von 3 6 0  M i m  
1 . Jahr, 4 8 0  :.\ [  im 2 . ,  600 M im 3 . ,  dann 720,  8 4 0,  9 6 0 ,  1 020,  1 08 0 ,  1 1 4 0 und 

schl ieß l ich 1 200 M im t O .  Dienstjahre Eventue l l können Gehi l fenanw:lrter direkt  in 
der 2 . oder 3. Gehal tsstufe angestell t werden. Zu etatsm ;lßigen Gehi l ten werden sie 
nach 'Iaßgabe der freien Stellen ernannt.  Dieselben stehen in der Z 8. Rangsklasse der 
bayrischen Staatsbeamten mit einem Anfangsgehalte von 1 3 0 0  )[ .  Bei auswH rtiger Ver
wendung gebüh rt sowohl den Gehilfen als auch den A nwärtern 1 · 5 0  M Taggeld und 
1 · 5  0 'I Uebernachtungsgebiihr als Zulage. 

Es gibt auch noch einzelne sogen ann te ständ ige Mes sungsgehilfen . Dieselben 
konn te!} 1 909 mangels  entsprechender Qual ifikation n icht  als Beamte iibernommen werden 
und beziehen im Fal le ihrer Verwendung Taggelder oder ein monatliches Fixum von 20 bis 3 0  .\fark. 

Petition der höheren bayrischen Vermessungsbeamten u m  
Aenderung ihrer A mtstitel. Aus dienstlichen , gesellschaftlichen und rangl ichen 
Riicksichten ersuchten die höheren bayrischen Verh1essungsbeamten um Aenderung ihrer 
Amtstitel und brachten fo lgende in Vor�ch lag :  

1 .  Statt Geometerpraktikant - V e r  m e s s u n g s p r a k t  i k a n  t ,  
2 · statt geprüfter Geom eter - R e g i e r u n g s v e r  m e s  s u n g s i n g e n  i e u r ,  
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3 .  statt Bez i rks- , Kreis-, K ata�ter- oder Flurberein igungsgeometer - V c r m e s
s u n g s a s s  e s  s o  r ,  

-L  statt Obergeometer - V e r m e s s u n g s a m t m a n n , 
5 .  statt Regierungs- und S teuerassessor - R e g i e r u n g s- und V e r m e s s u n g s

a s s e s  s o  r und 
G. statt Steuerrat, bezw. statt Regierungs- und Steuerrat - R e g i e r u n g s- und 

V e r m e s s u n g s r a t. 
Andere deutsche Staaten,  welche die gleiche \ orbildung von dem Vermessungs

beamten verlangen , haben berei ts  die A mtstitel derselben ge:indert . 
So heißen die  Vermessungsbeamten im Königre ich S a c h s e n : V e r m e s s u n g s

r e f e r  e n d  a r, V e r m e s s u n g s a s s e s s o r , V e r m e s s u n g s a m t m a n n , R e g i e 
r u n g s r a t .  

I m  G roßherzogtum �[ e c k  l e n  b u  r g - S  c h w e r i  n :  H i l  f s k a m  m e  r i n g e n  i c u  r ,  
K a 111 111 e r  i n  g e n  i e u r, D i s t r i k t s  i n  g e n  i e u r, R e g i e r u n g s r a t . 

Als  V orbildung wird in den genannten drei  Staaten vo11 j edem Vermessungs
heamten verlangt : Abiturium,  3 J ahre Hochschule,  3 J ahre Praxis und Staatspriifung. 

Anderseits verleihen deutsche Staaten den T itel eines Geometers selbst an 
n iedere Beam te . So werden im Fii rstentum Schwarzburg- Rudolstadt mit Katastergeometer 
Gehi l ten mit blo13er Volksschulbildung bezeichnet. Das gleiche ist bei den • li eometern » 
Sachscn -K ohurgs der Fal l .  In Braunschweig bekommen den Titel eines Landcsökonom ic
geometcrs. Absolven ten der Volksschule nach langer Lehrzeit und z i rka 3 0jähriger An
stel lung, n achdem sie mit  1 5  Dienst jah ren zum « Kondukteur »  ernannt worden sin d .  

Vorträge geodätischen I nhaltes. I n  den Monaten ] :inner u n d  Februar 
dieses Jahres wurden in W i en mehrere fach l iche Vort räge abgehalten und zwar : 

1 .  Prof. D r .  Rich ard S c  h u m a n n :  « U eber einige n euere Arbei t en aut dem 
Gebiete der höheren G eodäs ie >> ,  in der m athematischen Gesellschaft an der k .  k .  Uni
versi tät in Wien,  am 3 1 .  J änner.  

2. I ngenieur Dr .  A lfred H a s c h : d'leßtechn i k  und Fehlertheorie » ,  i m  üsterr. 
Verhan d des Vereines Deutscher Ingenieure, am 2 8 .  J änner .  

3.  Dr . Hein rich Freiherr von H a n d  e 1 - �[  a z z e t  t i ,  A ssistent am Botanischen 
In st i tut der k. k. Un iversirnt in Wien : (< Ueber eine Forschun gsreise in Ku rdistan und 
die bei dieser G elegenheit ausgeführten photogrammetrischen A ul n ah men » in . der österr. 
Sektion der Internationalen G esellsch aft für Photogrammetrie an der k. k .  Technischen 
Hochschule in Wien , am 3 1 .  J iinner. 

4 .  Dr. K arl  P e u  c k e r ,  Leiter der kartograph ischen Anstalt A rtaria u. Co.  : « Scheim
pflugs aerophotogrammetrische Landau fnahm e und d ie  Ac\ministrativkarte von N i eder
österreich » ,  im Verein für Landeskunde von �iederi"isterreich an der k .  k .  Universität 
m W ien , am 3 1 .  Jänner.  

5 .  Dr .  K arl  P � u c k e r  : « Grundlagen der Th.  Scheimpflugs Photokartographie » ,  
in der üsterr. �ektion der Internationalen G esellsch aft fü r  Photogra mmetrie, am 2 8 .  
Febru a r  an der k .  k .  Technischen H ochschule i n  Wien. 

�iteraturbericht. 
1. Bücherbesprechungen. 

Zur Rezension �cl ang
-
en nur Bücher, welche der Redaktion der Ö s t e r  r. Z e i t  s c h r i f t f ü r 

V e r m e s s u n g s w e s e n  zugesendc:t werden.  
Biblioth eks-N r. 502. fi.  G a m  a n  n ,  Lehrer an der Wiesen- und Weg-ebau

schule in Siegen : • K u l t u r t e c h n i s c h e  B a u k u n d e. »  Zweiter Band.  286 
Seiten (22 >< 1 4  cm) mit  269 Textabbi ldungen. Berlin 1 9 1 3 . Paul P a r  e y. (Preis 
geb. Mk. 8 · -.) 
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I m zehnten Jahrgange unserer Zei tschri f t , Seite 3 1  7 ,  haben wir au f das treffl i che 
Werk iiber die « Kulturtechn ische Baukunde»  von H .  G a  m a 11 11  aufm�rksam gemacht 
und l1iebei den ersten Band besprochen, der die Kapitel iiber Baustofflehre, Bauelemente, 
Wegebau und Kanalisation behandelte. Der heute vorl iegende zweite Band enthä l t  in 
vie1 Abschnitten d as Wesent l ichste iiber « G r u n d b a u >> (der Baugrund,  das Hammen , 
das Ausheben und Trockenlegen der Baugrube, die wichtigsten Griindungsarten und die 
Sicherung der Fundamente),  d ie fiir den Kulturtechniker wichtigsten Kapitel  iiber · 
« \V a s s e r b a u )) (Bagger- und Wasserhebemaschinen, Stauwerke und Flußbau), das 
\"öligste über • R r ii c k e n b a 11> > (Straßenbrii cken , Durchliisse, Viadukte, Aquiidukte) und 
die zur Berechnung der Bau werke erforderliche « S t a t i k  u n d  f e s t i g k e i t s l c h r e » ,  
,,·obei sich die statischen Untersuchungen nicht n ur auf d ie Konstru k tionen aus Stein, 
Holz und Eisen,  sondern auch auf d ie  modernen Eisenbetonbauten erstrecken .  

Der l etzte Abschn itt en thiilt auch  die  Ablei tung und Zusammenstel lung der von 
dem Kul turtechn iker bei seinen s tatischen Untersuchungen am lüufigsten gebrauchten 
Formeln und Konstruktionen in einer recht k laren und iibersicht l ichen Darstel lung und 
in einer  selb�t fii r den schwerfä l l iger Denkenden leicht verstlindl ichen Form , die dem 
Verfasser a l l e Ehre macht und von dem Studierenden umso l ieber wahrgenommen wird , 
a ls d i e  An wendung der vorgeführten Formeln und l�egeln  fast immer durch Beispie le 
aus der Prax is gute ErHiuterung findet. l V. 

* 

. .  ßibl io theks - ;\1r. 520. Dr. l ng.  Ch . 
August V o g l e r : G e o d 1i t i s c h e  

U b u n g e n  f ü r L a n d m e s s e r  u n d  I n g e n i e u r e.  3 .  A u f l age. Zwei ter  Tei l : 

W i n t e r ü b u n g e n . Mit  42 eingedru ckten Abbi ldunge n .  Berl i n ,  Verlagsbuch
hand lun g Paul. P a r  e y, 1 9 1 3 . Preis i M. 

Vor 2 3 Jahren erschien von Pro fessor Dr. C h .  A.  V o g 1 e r  bei  Paul P a r  e Y in  
Ber l i n  ein iiber 200 Se iten u mfassendes Werk : G e o  d � i  t i s c h e V e b u n g e 1 1  f i i  r 
L a n d  n; e s s e  r u n d  l n g e n  i e u r e, welches vollständig ansgefiihrte Aufgaben aus der 
Vermessungskunde enthiel t ; es kamen d arin Aufgaben zur Behand lung , wie si e an  der 
L a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n H o c h s c h u l e z u B e r 1 i n bei den F e 1 d i i  b n n g e n vor
kommen und bei den W i n t e r  ii b u n g c n gestel l t  werden.  

Dieses Werk V o g 1 e r 's  fand,  wie al le  seine Publ ikationen , eine beifiil l ige Auf
nahme und eine :iußerst giinstige Krit ik.  Nicht nur die Hörer des Professors V o g 1 e r 
verwendeten es bei ihren Studien an der Hochschu l e sondern auch L an dmesser und 
I ngen ieure der  Praxi s  zogen es mit  Nutzen heran . 

' 

Die z weite Au f lage des ged iegenen Werkes, welche i n  den Jaht�n 1 8 9 9  bezw.  
1 9 0 1  - ersch ien , wurde bedeutend erwe i tert und zerfie l .  i n  zwei Teile, und zwar : E r s t e r  
T e i l : F e l d ii b u n g e n  und  Z w e i t e r  T e i l : W i n t e r ii b u n g e n .  

. Rasch war d ie  zweite Auflage des V o  g 1 e r' schen Uebungsbuches, das n icht nur 
1 1 1  Deutsch land, sondern auch im Auslande d ankbare Freunde gefunden hat,  aufgebraucht  
und mehrere Jahre lang b lieb das Werk vergriffen .  

U n s  l iegt nun  d i e  dritte A u flage des z w e i t e n T e  i 1 e s :  W i n t e r ii b u n g c n 
vor, d ie  zu Beginn dieses Jahres i n  den Buchhandel gelangte ; sie enthält 5 6  voll stind ig 
ausge l iihrte und mit  dankenswerten Erläuterungen versehen e Aufgaben.  

� Die ersten drei Abschnitte bringen Aufgaben aus der I n s t  r u m  e n t e n k 11 n d e :  
I· crn rohr, Libelle und Theodo l i t ; der letzte Abschnitt enthäl t Probleme aus der A u s ·  
g 1 e i c h u n g s r e c h  n u n  g. . 

Ganz besonder s  mag hervorgehoben werden , daß d ie  L ibel le  eine vollständige 
Neubehandlung erfahren hat . 

Dadurch, daß d i e  Aufgaben bis ins  Detai l  gelöst sind,  daß iibera l l  kritische Be

. 
m erkungen des Verfassers die Lösung der Aufgaben begleiten, erhebt sich d as Uebungs
buch V o g 1 e r 's  h och über Aufgabensamm lungen im gewöhnl ichen Sinne ; d ie  G e  o d ii t i-
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s c h 11 n  U e b u n g e n  von V o g l e r  bi lden emcn wertvol len E rg :inz 11ngsh and fü r die  Lehr· 
biicher der V ermessungskun de . 

W i r  sind iiberzeugt , daß das verd i enstvol le Werk d es hoch angesehcn en Berl iner  
Geodäten nicht  nur in den Kreisen der Landmesser , sondern a11ch . von d en l ngen ieuren 
Deutschlands mit Ungeduld erw artet und mit Freuden begrüßt w ird . Professor V o g 1 e r  
kann auch sicher sein , daß der n euen Auflage sei nes Uebungsbuches auch im A us l an de 
die weiteste Verbrei tung gesichert ist. 

Der rührige Verlag hat das U ebungshuch vorzü g l ich ausgestattet ; es kann aufs 
w iirmste empfohlen we rden . D. 

2. Neue Bücher. 
B l o c k  Dr.  W . : '.l l aße und '.\! essen . I n  der  Samm l ung : « A us Natur und G eistes· 

wei t . • Bel. 3 8 5 .  Leipzig 1 9 1 3 . B .  G .  Teulmer. Geb. K. J · S O .  
C a  p p i  1 1  e r  i ,  K 1 a u s  e r  u .  L a h n  : Lehrbuch der Vermessungskunde f. d .  G cbra11ch 

an G ewerbeschulen etc . + .  Aufl . Franz D eut icke , W ien . Geh .  K. 3 · 6 0 ,  G eb . K.  + · - .  
E i c h  h o 1 t z Th il o , Oberlandmesser : Die Boden einscldtzung . Sonderabdru ck aus 

der deutschen landwirtsch. Presse Berl in , l'aul Paray . .\'!. 0 ·60 .  
J ; l  g e r  Prof. D r .  Gustav : Z u r  Frage d e r  G rüf.le des der Beobad1tung zug:lng· 

l i ehen Weltal ls .  In « S itzungsber .  der k .  Ak ademie der W i ssensch . » . 3 0 . S . m. 2 F ig .  
W ien 1 9 1 2 . A .  Hülder. G e h .  '.lf . 0 9 5 .  

K n a 11 e r  H . : ' i e l iorationen . J ( i t  3 Taf. u .  1 6 6 Abb . S trel i tz 1 9 1 2 . H i tt cnkofen , 
Po lytcch n . Verlag.  K .  1 2 · - .  

0 p p e n h e i m  Prof. D r .  S . : Das astronomische Weltbild i m  W andel d e r  Zeiten . 
2 .  Aufl .  I n  der Sammlung : « Aus :\fatur und G e isteswe lt . » Band 1 1 0 .  L eipzig 1 9 1 3 . 
B .  G .  Teubner. Geb. K .  J · 5 0 . 

l' t o 1 o m li u s, des Claudjus : « H andbuch der Astronom ie . ,, Z .  ( Schluß-)Band. A u .;; 
dem G riech ischen übersetzt und mi t  erk lären den Anmerkungen versehen \'On Karl M a · 
n i t i u s. G eh.  K. 9 · G O .  

S c  h e w i o r G eoq;, Re�iernngsl andm essP.r · u n d  Kul turin genieur : Des Landwirts 
kulturtechn ische Arbeiten (umfassen d : das Feldmessen ; den Erd- und Wegebau ; Durch
Uisse u nd kleine Brücken ; die Ent wässerung d es Bodens ; die W i esenbewlisscrnn g ;  die 
urbarmachung). Leipzi g 1 9 1 3 . Fr .  Voigt. G eh . M. 3 · - .  

S p i  t a 1 e r  Prof. Dr. Rup. : Die E iszei ten und Polschwankungen der Erde. I n : 
• S itzungsberichte der k . Akademie der \V issensch . » 4 9  S .  m .  3 F ig . Wien 1 9 1 3 . A .  
Hölder.  Geh . ' I .  t · 3 S . 

S t  c e n f a t t I n  gen . Fr. : A r,1le itung zum Nivell ieren. Als Anhan g : Besti mmungen 
ii ber den Abschl11ß der - Nivel lements an dem preuß. Lan deshorizon t . 4 8  S. m .  1 9  Fig. 
( d l iniatur- Bibliotheb :Nr.  60.)  Leipz i g 1 9 1 3 . 0 .  Paul. '1 . - ·  J 0 .  

W o  1 f Prof. '1 ax .  : Sterepskopbi lder v o m  Sternenh immel . 1 .  Ser i e .  + . Aufl . 1 9 S .  
111 . 1 2  Taf. L eipzig 1 9 1 3 . J .  ·A . Barth . Lei n en mappe i\1. s · - .  

Z i e g 1 e r  Walter : Die manuellen · graphisch en Techniken . Z eichnung, L ithographie ,  
H olzschnitt,  Kupferstich u n d  Rarlicrung sowie die verwandten graph i schen Verfahren des 
H och- ,  Flach- und Tiefdruckes. l .  Hand : Die Schwarz-Weißkunst.  2 .  erw.  Auflage des 
Werkes : « D ie Technik des T ie fdruckes . »  Halle a.  S .  1 9 1 2 . Wilh .  Knapp.  G eh .  '.II . 9 · s o .  

K r e m p e  1 h u b  e r  D r .  Fried r .  v . : Eine neue '.liathem,,.tik u n d  Naturph i losoph ie . 
Braunschweig 1 9 1 3 . 'V ieweg & Sohn .  

' l  i i  1 1  e r  Pro l .  H .  11 nd R .  L a  1 t i n :  G raphische Darstel lungen .  G ra phische Behand · 
Jung der G leichun gen . Grund le/iren von den Kege lschn itten . Geb. K.  1 · s o . 

:\1 ii 1 1  e r  Prof. P. Joh . : D1e Welträtsel im L ichte der neueren physikal isch-chemischen 
und astronomischen Forschung. Betrachtungen eines modernen Naturforschers. K. 3 · 60 :  
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S t a rn p f e r ·  D o 1 e z a 1 :  Sechsstell ige logarithmisch-trigonometrische Tafeln nchst 
Hi lfstafel n, einem A nhang und einer A nweisung zum Gebrauche der Tafeln .  2 1 .  Auflage. 
Wien 1 9 1 3 . Seidel l'\: Soh n .  Geb. K. 8 · - .  

T o u l o u s e  Dr. : Optique geometrique. I n  : « Encyclopedi� scientifique. » Paris 
1 9 1 3 . 0. Doin et fi ls .  Fr. 5 :_ .  

S c h e r e r  Hermann : Dienstpragmatik der k .  k .  Staatsbeamten und Staatsdiener. 
A ktivitätsbeziige und Pensionsbestimmungen. Exekution auf stiindige Bezüge. Im Selbst
\'erlage. Wien, X l l f ./ I ,  H in tzerstraße 3. K .  J ·-. 

3. Zeitschriftensohau. 
a) Zatsch1ifte11 ver111ess1111gsteclmisc!ten IJ1!talts : 

A l l g e m e i n e V e r m e s s u n g s - N a c h r i c h t e n : 
Nr. S .  Dr. K 1 e m p a u :  Bemerkung zu « Harksen„ Ein interessanter Fall aus der tri

gonometrischen Rechenpraxis » .  - W a n d  h o f f : Einige Anmerkungen zu « Ein 
in teressanter Fal l  aus der trigonometrischen Rechenpraxis , .  - H a r k  s e n : 
Erwiderung zu den vorstehenden Ausführungen der Herren Klempau und Wand
hoff. - Aus den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses. -:-- Landmesser bei 
der . land wirtschaftlich en Verwal tung. 

Nr. 9 . L e i s  k e :  Bodenpol itik im Preußischen Abgeordnetenhause. - Katasteramtmann 
und Katasteramtsrat. - L u  s e :  Wie können die Katasterergiinzungsmessungen 
nutzbringender gestaltet werden ? 

Nr. 1 0. W i m m e r :  Die neueren preußischen Katasterneumessungen . - L ü d e  m a n  n :  
Unschädlichkeitszeugnisse. - B r a n d :  Straßenbaukosten uncl Platzan lagen.  
B r a n d  : Straßenbaukosten-Abrechnungen . 

:\1 i t t e i 1 u n g e n d e s W ii r t t e m b e r g i s c h e n G e o m e t e r v e r e i n e s : 
\' r. 2 .  S t e i n b r e n n e r :  Geometer und Rechenmaschine. - Verstaat lichung des Ver· 

messungswesens. - Feldmesserprüfung 1 9 1 2  (Priifungsplan und Prüfungs fragen). 
S c h w e i z e r i s c h e  G e o m e t e r - Z e i t u n g :  1 Nr. 2 .  Bündnerischer G eometerverein . - Reflexions sur quelques questions d 'actualite. 

- F e h  r :  Ueber die Führung und Vervielfält igung �er Feldhandrisse und 
andere die Gru n dbuchvermessung berührende Fragen. - Le piquetage du tunnel 
du Loetschberg. (Fortsetzung.) - Die J�stierung der neuen Zeiß-Nivel l ier
instrumente l und I I .  - A n s e  r m e t :  Equation de condition d 'un systeme 
ccntra l .  - Moditications aux I nstruktions federales. 

Nr. 3 .  Eidgenössisches Geometerpatent und « BetugniS» ·Ausweis. - Bundessubvention 
und Grundbuchvermessung. - Con fection et reproduction des croquis et autres 
questions touchant les menourations. Wortsetzung.)  - H e  1 m e r k  i n  g :  Zur 
Praxis feiner Lattenmessungen . - Aus Basel land . - Ernst Rikenbach t. -
Aus dem Gerichtssaal .  - Ueber eidgen. Geometerpatent ·und Befugnisa·usweis. 

Z e i t s c h r i f t f ü r F e i n m e c h a n i k  (früher : Der Mechaniker.) : 
:-.:r. 4 .  Dr. G 1 e i c h e n : Ueber Stereoskop-Aufnahmen . (Fortsetzung folgt.) - Die Aus· 

stellung wissenschaftlicher Instrumente auf der internationalen Zeitkonferenz im 
Oktober 1 9 1 2  in  Paris. (Fortsetzung folgt.) - H a  1 k o w i c h :  Praktische Ein
richtung und Verwendung der Rechenmaschinen . (Fortsetzung.) 

Nr. 5 .  Dr. G 1 e i c h e n : Ueber Stereoskop-Aufnahmen. (Schluß.) - Die Ausstel lung 
wissenschatt lic11er Instrumente auf der internationalen Zeitkonferenz im Oktober 
1 9 I Z in Paris. (Fortsetzung.) - H a  1 k o w i c h :  Praktische Einrichtung und 
Verwendung der Rechenmaschinen.  (Fortsetzung. ) 
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Z e i t s c h r i f t fii r 1 n s t r u m e n t e n k u n d e : 
N r .  2 .  F ö r s t e r : Untersuchung ;meier Teilkreise der Firmen G .  H eyde und M .  H ilde

brand auf einem Wanschafl"schen Teilkreispriifer .  - H a m m e r :  Der Distanz
messer vo11  J.  Z wicky. 

Z e i t s c h r i f t fü r V e r m e s s u n g s w e s e n : 
Nr.  7 .  H e  i 1 :  Die topographische Landesaufnahme des Großherzogtums H essen . (Forts . 

folgt.) - E i c h h o l t  z : Die Entwässerung t iefgriindiger Moore. 
Nr. S .  H e  i 1 :  Die topographische Landesaufnahme des Großherzogtums H essen . (Schluf.\ . )  

- Dr. B r  e h  m e r : Nomogramm zur Darstellung des Fehlereinflusses einer 
Stehachsen neigung des Theodoliten aut  die :vressung von Horizontalw inkel n .  -
S p a m  e r :  \ i ängel und L ücken im hessischen Vermessungswesen . - Aus den 
Verhandlungen des preußischen Abgeordn etenhauses . 

K a t a s z t e r i  K ü z l ö n y , P r e ß b u r g : 

Nr. 1 .  1 9 1 3 . S z i 1 :i g y i :  Aus den astronom ischen Arbeiten des königl. ung. Triangu
l ierungsamtes. ( Fortsetzung.) - C s  i h a :  G raphischer Koordinatenermittler .  -
] )  e {1 k :  Das Kombinatorium. - Reproduktionsverfahren : 1 .  H ol zschn itt ;  
2 .  Steindruck , Lithographie. (l'orts . f. ) 

T i j d s c h r i f t  v o o r  K a d a s t e r  e n  L a n d m e e t k u n d e. (U t r e c h t . )  
Nr.  1 .  1 9 1 3 . H a m e l b e i: g : Literaturiibersicht fii r 1 9 1 1 und 1 9 1 2 . - E i n  n euer 

- Winkelspiegel . - Kartierinstrument. 

'/. e 111 e 111 c r i c s k )1 V c s t n i k (M ittei lungen aus dem Vermessungswesen) ' Briinn : 
Nr. 1 .  H o  s t i n s  k y :  Das Problem der besten konformen D arstel lung . - Programm 

und Z weck der Zeitsch rift .  Der Zweck des Vereines der bijhmischen Geo
meter. - L iteraturbericht. - Das Gesetz über die Errichtung von I ngenieur
kammern. 

b) Facltliclte Artikd aus ve1 Schiedt•ne1t Zt:'itschriftm : 
« H e  o b  a c h t  u n g e n  der magnetischen Dekl ination a. d .  k .  k.. Sternwarte in Prag YOlll 

1 l .  Februar bis l 0. M ärz )) in der « Zeitschrift des Z entral -V erbandes der 
Bergbau-Betriebsleiter in Oesterreich » .  Nr. 5 und 6. 1 9 1 3 . 

G r i g e r  c s i k G. ,  k .  u .  Bergkommissär : < Das Stabilitätsprin zip in der Ausgleichsrech
nung. » Aus : « Üesterr. Z eitschrift für Berg- und Hüttenwesen . »  Nr. 1 0 . 1 9 1 3 . 

L i"1 s c h n e r  H .  : « Uingenmessungen mit Pr�iz isions� tahlmeßb�indern )) ,  in <� Rundschau fiir 
Technik und W irtscha f t » ,  Prag, Nr.  4 .  

P f e i f f e r :  « Einiges iiber Pendelberechnungen » ,  i n  < Der prak ti sche M aschin enkonstru k -
teur » ,  Leipzig, Nr .  5 .  Zusammen gestellt von Geometer L e g  o .  

Vereins- u n d  Personalnachrichten .  

1. Vereinsangelegenheiten. 
Bericht über d ie Monatsversammlung der Sektion „Österreich" 

der I nternationalen Gesellschaft fiir Photogrammetrie am 28. Februar 
1913. Unter seinen die Versam mlung einleitenden Vereinsnachrichten machte der Obmann 
Hofrat Prof .  E. D 0-1 e i a 1  M itteilung von dem seit der letzten �lonatsversammlung er
folgten Tode des o .  ü. Pro fessors der k.  k. Hochschule für Bodenkultur Theodor T a  p 1 a 
und h ielt dem verstorbenen Vereins- und Ausschußmitgliede einen warm empfundenen 
Nachruf, welcher von der Versammlung zum Zeichen der Trauer stehend angehört wurde. 
In  Professor Th. T a  p 1 a verlor die Gesellschaft ein M itglied, welches an allen ihren 
Veranstaltungen und Arbeiten regen A nteil nahm und w elches sich infolge seiner per
sönlichen Eigenschaften der höchsten W crtschlitzung aller Vereinsmitglieder erfreute .  
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Nach der Vorlage der neuesten Publikationen durch den Herrn Vorsitzenden hie l t  
Herr D r. K.  P e u  c k e r, Kartograph und Dozent an der k .  k.  Ex portakademie in Wien , 
d en von ihm angekündigten V ortrag : « G rundlagen der Th. Scheimpftug-Photokartographie . » 
Der Herr \1 ortragende schi l derte an der Hand einer großen Anzahl von Projektions
bi ldern die von H auptmann Theodor S c  h e i m  p f 1 u g geschaffenen Apparate für photo
grammetrische Aufnahmen aus dem Luftballon beziehungsweise Luftschiff und die Ver
wendung der erhaltenen Photogramme zur Kon struktion und Herstellung von Karten . 
Dr.  K. P e u  c k e r  erläuterte in klarer u n d  anz iehender Weise den Panoramenapparat 
Schei mpftug's und dessen Wirkungsweise sowie den Phototransformator, mit welchem die 
in verschiedenen Ebenen entstehenden photographischen Bilder des Panorame1.1apparates 
in  die Bi ldebene des m ittleren Apparates transformiert werden, wobei auch mancher 
vorteilha!ten An wendung des Transformators fü r industrielle  Z wecke Erwähnung getan 
wurde, u n d  gab weiters die Beziehungen zwischen der Höhe des Aufnah msapparates iiber 
der Erdoberfläche und der G röße des Gesi chtsfeldes einer Aufnahme an.  An diese Er-

. Hiuterungen knüpfte der Herr Vortragende interessante Betrachtungen über den Umfang 
der F

_
eldarbei t bei Verwendung der A pparate Th . Schei1.11pffug's und brachte recht in

struktive Vergleiche zw ischen d ieser und den äl teren Aufnahmsmethoden . Weiters wurden 
im Bilde d i e  Routen der ersten von Hauptmann Th. Scheimpftug ausgefü hrten Proue
fahrten samt i h ren Ergebnissen . vorgeführt und die dadurch erhaltenen K arten mit  den 
bestehenden Karten werken, i nsbesondere der Spezialkarte der österr. -ungar. Monarchie, 
''erglichen, wobei sich die exakte Wirkungsweise der Scheimpftug'schen Apparate und 
der verwendeten Methode in augenfälliger Weise ergab: Zum Schlusse sprach Dr. K. 
P e u  c k e r  über die von Scheimpftug angewen dete .Methode der Höhenbestimm ung und d ie 
Verwendung der farbenplastischen Darstellungsmethode in der Photokartographie.  Der 
H err Vortragende b rachte i n  seinen Ausführungen ein kl ares und instruktives Bild der 
Schei mpflug'schen Ballonphotogrammetrie und erHiuterte i n  verständlicher Weise die Vor
tei le  der erwähnten ,\l ethode, welche haupts[ichlich i n  der Einfachheit der F�ldarbeit und 
der Möglichkeit ihrer raschen D urchführung bestehen. 

Nach den mit  reichem Beifall aufgenommenen Ausführungen des Herrn Dozenten 
Dr .  K. P e u  c k e r  sprach noch Herr k .  u .  k .  Hauptmann F. B e r g e  r über die theo
ret ischen Grundlagen, die Genauigkeit und d ie Kosten der photokartographischen Methode 
Schei mpftug's .  Der Herr Vortragende erörterte die Kernflächen theorie, welche Scheim
pflug zur Orientierung der Aufnahmen , und zwar insbesondere zur ßestimmung der Ballon 
höhe \"trwendete. Die diesbezüglichen Erläuterungen wurden in iiußer st klarer und ' er
ständlicher Weise gegeben und auch die praktische Verwendung dieser Theorie an der 
Han d eines Proj ektionsbi ldes gezeigt. 

Der H err Vorsitzende übermittelte am Schl usse der Versammlung den beiden H erren 
Vortragenden den herzli chsten Dank der Gesel lschaft und gab seiner besonderen Freud e 
dariiber Ausdruck, daß die A rbeiten des l eider zu friih verstorbenen Hauptmannes Scheim
pfl ug d urch die Ausfiihrungen des Dr .  K .  P e u  c k e r  und des Herrn Hauptmanns F. 
B e r g e r  den \litgliedern der Sektion (( Österreich » der l n ternationa len Gesel lschaft fü r 
Photograrnmetrie i n  so vol lständ iger Weise zur Kenntnis gebracht wurden.  

2. Bibliothek des Vereines. 
F. A u e r b a c h  und R. R o t h e :  T a s c h e n b u c h  f ii r .M a t h e m a t i k e r u n d  

P h y s i k e r.  3 .  Jahrgang, 1 9 1 3 . 13. G .  Teubner, Leipzig und Berlin 1 9 1 3 . 
P. H i n n e b e r g :  D i e  K u l t u r  d e r  G e g e n w a r t. J l l .  Teil : Die mathemati

sch en und naturwissenschaftlichen Kul turgebiete. ( Leitung F. K 1 e i n . )  1 .  L ie/enmg : 
H .  G . Z e u t h e n :  Die Mathematik im A l tertum und im Mlttelalter. B .  G .  Teubner, 
Leipzig 1in d  nerlin 1 9 1 3 .  

S.  W e l l i s c h :  D a s  D r e i s c h a c h . Son derabdruck .  C .  Fromme, Wien 1 9 1 3 . 



1 3 6  

3.  Personalien. 
Allerhöchste Auszeichnungen. Se. k .  u .  k.  Apostolische Maj estät haben 

mit all erhöchster Entsch ließung vom 3 .  März J 9 1  3 die von dem Evidenzhaltungsdirektor 
Marian G t a c z y i1 s k y erbetene V ersetzung in den dauernden Ruhestand allergn�idigst zu 
genehmigen und ihm aus diesem Anlasse taxfrei den Titel eines Regierungsrates huld
vollst zu verleihen geruht .  

Prüfungskomm ission für die beh. zu autorisierenden Geo meter 
bezw. Geometer und Ku ltu rtechniker. Der Statth alter von Niederösterreich 
hat d en o .  ü .  Professor der Geodäsie an d er k. k .  Techn ischen Hochschule in Wien, 
Hofrat E .  · D o l e  z a 1 ,  zum sfändigen Mitgliede der Prüfungskommission tiir  die beh . zu 
autorisierenden G eometer bezw. G eometer und Kulturtechniker ern annt. 

Bestellung. Der o .  ö. Professor an der Technischen H ochschule Hofrat Eduard 
D o 1 e z a 1  wurde zum Bei rate der k. k .  Generaldirektion des Grundsteuerkatasters bestellt .  

Erne·nnu ngen im Stande der Vermessungsbeamten für Bosnien 
und die Herz egowinä. E rnannt wurden : Z u  Evidenzhaltungs-Obergeometern in der  
achten DHitenklasse : Cenek Z {t r u b a,  J ulian R o s e n b e r g ; 7.ll Evidenzhaltungs-Ober
geometern in der neunten Diätenklasse : Georg L a  h o d n y, Milan M e t i k o s ,  M ihaj lo · 
N i  k o 1 i c, Ed uard H a  y n e.  

A ufnahme fü r den Evidenzhaltungsdienst. Die Eleven : Eduard :2 e n i -
s c k (Borgo) , Leopold P o t  z (Bozen) , Stefan W a 1 c h (Reutte) , Ferd inan d  R o t h  ( Kal
warya) , K asimir O t t o  (Stanis lau) ,  Thomas M a c h  (J aroslau) , M arian J a n o t a  (Kraka u ) ,  
Josef M i c h a l s k i  (Zalr.sczyki ) ,  J osef R o m a n s k i  ( Ropczyce),  Simon W a z z e l  (Pilzno) ,  
A ron S p o n d e  i. (Zastawna). 

Versetzungen bezw. Dienstesbestimmungen. 
Steiermark : Evidenzhaltungsgeometer I J .  Kl asse 0 p e 1 k a Karl n ach Marburg. 

Evidenzhaltungseleve L u  h n Rudolf nach Ci ll i .  
Krain : Evidenzh. -Obergeo m .  1 .  Kt .  B a s s i n  Roger n ach Laibach , Evdzh . 1 .  

>> » J. » V e r b i c  Josef n ach Laibach , N . -V. 
Evidenzhaltungseleve H o c e v a r J ohann nach Treffen . 

Kiistenlan d : V i d r i c h  Gottfried n ach Pola .  
Tirol u .  Vorarlberg : T o n e l l i  J ohann nach· Trient, N . - V .  

� C a m i n o l i H einrich nach Trient N . -\ . 
Böhmen : » P r o h ;1 z k a J ohann n ach Smichov. 
G alizien : Evidenzh. -Geom eter !. Kl. K i s i l Michael n ach Jaroslau, G.-1 3 .  

Evidenzh. -Obergeom .  I f .  Kl .  S i m o n  Michael nach Lemberg, M . - A .  
Evidenzhaltungs-G eometer I .  Klasse B r  o 'l e Franz wurde nach Böhmen riickver· 

setzt und vorl�iufig dem Katastralmappen archiv in  Prag zugeteilt. 
Pensionieru-nge n. Die Evidenzhaltungsdirektoren P r  u ß d e  J e  z i e r  y - J e  z i -

e r  s k y W ladimir und G l a c z y n s k i Marian in L emberg, Evidenzhaltungs-Obergeometer 
1 .  Klasse M a t t e s  i c h  J ohann.  

Gestorben. Evidenzhal tungs-Geometer L K l asse J e  1 i n  e k Karl in Podersam . 

Ev idenzhaltungs-Geo meter aus Böhmen, der eine Versetzung im Tausch
wege nach Steiermark anstrebt, möge seine An triige unter : « Steiermark-Böhmen 1 9 1 3  » ,  

postlagernd Wien, I . ,  Maximilianstraße,  ric hten . 
Evidenzhaltungs-Geometer in nichtgehirgiger Gegend, die eine Versetzur.g 

iii1 Tauschwege nach K1irnten anstreben,  mögen ihre An trlige unter « G eometer K1irnten 
1 9 1 3 » ,  postlagernd W ien , I„ Maximilianstraße, richten . 
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